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Ansgar reutzer

Modernitätsverarbeitung un
Modernitätskritik beım Zweıten Vatıkanum

Was bleibt VO /welten Vatikanum? Schwelgen In persönlichen Erinnerungen
Fur das VEISANSCHEC Jahr 200D5, In dem sich der Konzilsgeneration“ esellt sich das
der Tag des feierlichen Abschlusses Verblassen der kollektiven Erinnerung bel
Dezember 2005 ZU. ale jJährte, lässt den Jüngeren Zeitgenossen. Hans KUng,
sich diese Frage recht präzise beantworten: mıt Joseph Katzınger einer der
Es bleiben Festvorträge theologischen Jüngsten theologischen Berater des KOn-
Fakultäten, Veranstaltungen In kirchlichen zils, findet eine gelungene nalogie für
Bildungshäusern und ein Referat VO  b Kar- diese Ambivalenz VO  b ITInNnnern und Ver-
1Nna Lehmann bel der deutschen 1SCHOTIS- SCSSCH des /weiten Vatikanums: „An
konferenz.‘! Es bleiben Erinnerungen VO  u Familientisch In Sursee/Schweiz,
Zeitzeugen und Analysen VO  b Experten In tändig politisiert wurde, brachten unNnsere

der katholischen Publizistik.* Es bleiben Eltern hiın und wleder die Rede auf den
gründliche wissenschaftliche Auseinan- ersten Weltkrieg, der für uns drei Kinder
dersetzungen und historische wI1Ie Systema- drel, vier Jahrzehnte zurücklag. Aber alle

Gespräche und Bilder hinterließen unstisch-theologische Aufarbeitungen.”
In diese Erinnerungs- und ergegen- Kindern doch 1Ur einen sehr Vasch, VOCI-

wärtigungsformen des mıt Abstand wich- schwommenen INAruc. VO  b dem welthis-
tigsten Ereign1sses der Jüngeren O- torischen Geschehen Es fehlte das eigene
ischen Kirchengeschichte mischt sich Erleben aran en ich Jetz oft zurück,

Wenn ich VO welthistorischen Geschehenaber auch eine gEeWISSE Ambivalenz. Zum

Vgl Lehmann, Kraftvoll-lebendige Erinnerung bis heute Vortrag beim Festakt der eut-
schen Bischofskonferenz ın Würzburg: www.bistummainz.de/bm/dems/sites/
bistum/bistum/kardinal/texte/texte 2005/synode.html
Vgl Cdie zehnteilige Konzilsserije ın der Furche Nr 38 —4 / 2209 das Sonderheft der
Herder Korrespondenz: Das unerledigte Konzil. Jahre / weliltes Vatikanum, Oktober 2005
Vgl Hünermann/[B.J. Hilherath Hrsg.), Herders theologischer Kommentar zu /weiten
Vatikanischen Konzil, Bde, Freiburg Wenzel, Kleine Geschichte des /weiten atı-
kaniıschen Konzils, Freiburg 2005; Sonderheft Das I{ Vatikanische Konzil386  ThPQ 154 (2006) 386-400  Ansgar Kreutzer  Modernitätsverarbeitung und  Modernitätskritik beim Zweiten Vatikanum  Was bleibt vom Zweiten Vatikanum?  Schwelgen in persönlichen Erinnerungen  Für das vergangene Jahr 2005, in dem sich  der Konzilsgeneration* gesellt sich das  der Tag des feierlichen Abschlusses am 8.  Verblassen der kollektiven Erinnerung bei  Dezember 2005 zum 40. Male jährte, lässt  den jüngeren Zeitgenossen.” Hans Küng,  sich diese Frage recht präzise beantworten:  zusammen mit Joseph Ratzinger einer der  Es bleiben Festvorträge an theologischen  jüngsten theologischen Berater des Kon-  Fakultäten, Veranstaltungen in kirchlichen  zils, findet eine gelungene Analogie für  Bildungshäusern und ein Referat von Kar-  diese Ambivalenz von Erinnern und Ver-  dinal Lehmann bei der deutschen Bischofs-  gessen des Zweiten Vatikanums: „An un-  konferenz.' Es bleiben Erinnerungen von  serem Familientisch in Sursee/Schweiz, wo  Zeitzeugen und Analysen von Experten in  ständig politisiert wurde, brachten unsere  der katholischen Publizistik.? Es bleiben  Eltern hin und wieder die Rede auf den  gründliche wissenschaftliche Auseinan-  ersten Weltkrieg, der für uns drei Kinder  dersetzungen und historische wie systema-  drei, vier Jahrzehnte zurücklag. Aber alle  Gespräche und Bilder hinterließen uns  tisch-theologische Aufarbeitungen.*  In diese Erinnerungs- und Vergegen-  Kindern doch nur einen sehr vagen, ver-  wärtigungsformen des mit Abstand wich-  schwommenen Eindruck von dem welthis-  tigsten Ereignisses der jüngeren katho-  torischen Geschehen. Es fehlte das eigene  lischen Kirchengeschichte mischt  sich  Erleben. Daran denke ich jetzt oft zurück,  wenn ich vom welthistorischen Geschehen  aber auch eine gewisse Ambivalenz. Zum  Vgl. K. Lehmann, Kraftvoll-lebendige Erinnerung bis heute. Vortrag beim Festakt der Deut-  schen Bischofskonferenz am 21.11.2005 in Würzburg: www.bistummainz.de/bm/dcms/sites/  bistum/bistum/kardinal/texte/texte_2005/synode.html (15.5.06).  Vgl. die zehnteilige Konzilsserie in der Furche Nr. 3847 v. 22.9. -24.11.2005; das Sonderheft der  Herder Korrespondenz: Das unerledigte Konzil. 40 Jahre Zweites Vatikanum, Oktober 2005.  Vgl. u.a. . Hünermann/B.J. Hilberath (Hrsg.), Herders theologischer Kommentar zum Zweiten  Vatikanischen Konzil, 5 Bde, Freiburg 2004ff; K. Wenzel, Kleine Geschichte des Zweiten Vati-  kanischen Konzils, Freiburg 2005; Sonderheft Das II. Vatikanische Konzil ... wieder gelesen:  IKaZ 34 (2005) 543-644; Sonderheft Das II. Vaticanum — eine vergessene Zukunft: Conc (D)  349-470; vgl. auch den Literaturbericht: G. Wassilowsky, Das II. Vatikanum —- Kontinuität oder  Diskontinuität? Zu einigen Werken der neusten Konzilsliteratur, in: IkaZ 34 (2005) 630-640.  Vgl. die im Sonderheft der HerKorr (s. Anm. 2) gesammelten persönlichen Erinnerungen von  Anneliese Lissner (ebd., 6), Hans Maier (ebd., 10), Alois Glück (ebd., 15), Helen Schüngel-  Straumann (ebd., 20), Joachim Wanke (ebd., 25), Franz-Xaver Kaufmann (ebd., 29), Marita Es-  tor (ebd., 39), Bernhard Vogel (ebd., 44), Walter Bayerlein (ebd., 47), Hans Joachim Meyer  (ebd., 56).  So die KNA: „Eine Allensbacher-Umfrage im Auftrag der KNA ergab, dass das Wissen über das  Zweite Vatikanische Konzil inzwischen deutlich verblasst ist“ (www.kna.de/produkte/sonder-  hefte/vat2.htm [17.5.06]).wieder gelesen:
1Ka 2005) 543-644; Sonderheft Das I{ Vaticanum 1nN€ VELSESSCILE Zukunft: COonc (D)
349-470; vgl uch den Literaturbericht: Wassilowsky, Das I{ Vatikanum ONLINUILCA: der
Diskontinuitäte /u ein1gen Werken der neusten Konzilsliteratur, 1n Ika 2005) 630640
Vgl Cdie 1m Sonderheft der HerKorr (S. Anm 2) gesammelten persönlichen Erinnerungen VO  3

Anneliese L1IsSsner (ebd., 6) Hans Maler (ebd., 10), Alois Glück (ebd., 15), Helen Schüngel-
traumann (ebd., 20), Joachim Wanke (ebd., 25), Franz-AÄAaver Kaufmann (ebd., 29), arıta ES-
LOr (ebd., 39), Bernhard Vogel (ebd., 44), Walter Bayerlein (ebd., 47), Hans Joachim eyer
(ebd., 56)
So Cdie KN  - „L1ine Allensbacher-Umfrage 1m Auftrag der KNÄAÄA ergab, dass das Wiıssen über das
/ weite Vatikanische Konzil inzwischen deutlich verblasst ist  66 (www.kna.de/produkte/sonder-
hefte/vat2.htm 17.5.06]).
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1 Vgl. K. Lehmann, Kraft voll-lebendige Erinnerung bis heute. Vortrag beim Festakt der Deut-
schen Bischofskonferenz am 21.11.2005 in Würzburg: www.bistummainz.de/bm/dcms/sites/
bistum/bistum/kardinal/texte/texte_2005/synode.html (15.5.06).

2 Vgl. die zehnteilige Konzilsserie in der Furche Nr. 38–47 v. 22.9. –24.11.2005; das Sonderheft  der 
Herder Korrespondenz: Das unerledigte Konzil. 40 Jahre Zweites Vatikanum, Oktober 2005.

3 Vgl. u.a. P. Hünermann/B.J. Hilberath (Hrsg.), Herders theologischer Kommentar zum Zweiten 
Vatikanischen Konzil, 5 Bde, Freiburg 2004ff ; K. Wenzel, Kleine Geschichte des Zweiten Vati-
kanischen Konzils, Freiburg 2005; Sonderheft  Das II. Vatikanische Konzil … wieder gelesen: 
IKaZ 34 (2005) 543–644; Sonderheft  Das II. Vaticanum – eine vergessene Zukunft : Conc (D) 
349–470; vgl. auch den Literaturbericht: G. Wassilowsky, Das II. Vatikanum – Kontinuität oder 
Diskontinuität? Zu einigen Werken der neusten Konzilsliteratur, in: IkaZ 34 (2005) 630–640.

4 Vgl. die im Sonderheft  der HerKorr (s. Anm. 2) gesammelten persönlichen Erinnerungen von 
Anneliese Lissner (ebd., 6), Hans Maier (ebd., 10), Alois Glück (ebd., 15), Helen Schüngel-
Straumann (ebd., 20), Joachim Wanke (ebd., 25), Franz-Xaver Kaufmann (ebd., 29), Marita Es-
tor (ebd., 39), Bernhard Vogel (ebd., 44), Walter Bayerlein (ebd., 47),  Hans Joachim Meyer 
(ebd., 56).

5 So die KNA: „Eine Allensbacher-Umfrage im Auft rag der KNA ergab, dass das Wissen über das 
Zweite Vatikanische Konzil inzwischen deutlich verblasst ist“ (www.kna.de/produkte/sonder-
heft e/vat2.htm [17.5.06]).

Was bleibt vom Zweiten Vatikanum? 

Für das vergangene Jahr 2005, in dem sich 

der Tag des feierlichen Abschlusses am 8. 

Dezember 2005 zum 40. Male jährte, lässt 

sich diese Frage recht präzise beantworten: 

Es bleiben Festvorträge an theologischen 

Fakultäten, Veranstaltungen in kirchlichen 

Bildungshäusern und ein Referat von Kar-

dinal Lehmann bei der deutschen Bischofs-

konferenz.1 Es bleiben Erinnerungen von 

Zeitzeugen und Analysen von Experten in 

der katholischen Publizistik.2 Es bleiben 

gründliche wissenschaftliche Auseinan-

dersetzungen und historische wie systema-

tisch-theologische Aufarbeitungen.3

In diese Erinnerungs- und Vergegen-

wärtigungsformen des mit Abstand wich-

tigsten Ereignisses der jüngeren katho-

li schen Kirchengeschichte mischt sich 

aber auch eine gewisse Ambivalenz. Zum 

Schwelgen in persönlichen Erinnerungen 

der Konzilsgeneration4 gesellt sich das 

Verblassen der kollektiven Erinnerung bei 

den jüngeren Zeitgenossen.5 Hans Küng, 

zusammen mit Joseph Ratzinger einer der 

jüngsten theologischen Berater des Kon-

zils, findet eine gelungene Analogie für 

diese Ambivalenz von Erinnern und Ver-

gessen des Zweiten Vatikanums: „An un-

serem Familientisch in Sursee/Schweiz, wo 

ständig politisiert wurde, brachten unsere 

Eltern hin und wieder die Rede auf den 

ersten Weltkrieg, der für uns drei Kinder 

drei, vier Jahrzehnte zurücklag. Aber alle 

Gespräche und Bilder hinterließen uns 

Kindern doch nur einen sehr vagen, ver-

schwommenen Eindruck von dem welthis-

torischen Geschehen. Es fehlte das eigene 

Erleben. Daran denke ich jetzt oft zurück, 

wenn ich vom welthistorischen Geschehen 
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des /welten Vatikanischen Konzils 2— VO  b Modernität en egen. In dieser
rede, das für uns Heutige auch schon Hinsicht kann das /welte Vatikanum als

vier Jahrzehnte zurückliegt und das folg- Selbstsituierung wertend gesprochen
ich die Hälfte unNnserIer Bevölkerung 1Ur als Beheimatung des Katholizismus In der
och VO Hörensagen oder VO  u Bildern modernen Gesellschaft betrachtet werden,
kennt.”® ach vlerzig Jahren verebbt das eine Beheimatung TeELUICH, welche das SC
charismatische Moment, das den kirchen- sellschaftskritische Potenzial der eigenen
geschichtlichen Aufbruch des /welten Va- religiösen Tradition nicht preisgibt.
tikanischen Konzils begleitet hatte. 1eser
emotionale und zeitliche Abstand sollte
gleich die Möglichkeit einer theologischen Begründung der Perspe  Ive
Bilanzierung erleichtern.‘ FIne modernisierungs-

theoretische IC auf dasDas Konzil als re1gNI1s und In S@1-
Zwelıte Vatikaniısche KonzılN unfangreichen Textkorpus ist TEeUNC

viel komplex, mıt wenigen Strichen
seiInNne Ergebnisse resumleren können. Der Vorschlag einer modernisierungs-
Daher werden WITFr uns hier auf eine Fra- theoretischen Deutung des /welten Valtı-
SC der Konzilshermeneutik beschränken kanischen Konzils, dem sich diese Darle-
mussen, die gleichwohl den Nspruc. CI - SUNSCH verpflichtet wI1ssen, ist weder NEeUu

hebt, eine Art Leitmotiv VO  b Geschichte, och unumstritten.® Nicht unberechtigt ist
Ereignischarakter und Texten des /weiten der Vorwurf, eine solche Perspektive ware
Vatikanums erfassen: Zentrale Dekrete pauscha. und monokausal.* Daher
und Einzelaussagen des Konzils sollen als 111U55 klar se1IN, dass die modernisierungs-
Antwortversuche der katholischen Kirche theoretische 1C 1Ur eine anderen
auf die sozilalstrukturellen und ideolo- darstellen kann, dass S1€ aber zugleic.
ischen Herausforderungen der moder- keine fremde, lediglich VO  u aufßen das
Hen Gesellschaft gedeutet werden, da- Konzil herangetragene, sondern eine her-
Urc. theologische „Verarbeitungsmuster” meneutisch ANSCHICSSCHEC, Ca textadäquate

KUung, IDER VELSESSCILE Konzil, 1n COonc (D) 41 2005) 425-450, hier 4725
Vgl demgegenüber Cdie durchaus emotional geführten Auseinandersetzungen 1ne histo-
risch ANSHEINESSCHE Konzilsgeschichte un: 1nN€ theologisch adäquate Konzilshermeneutik VOoO  3

denen Wassilowsky, IDER I{ Vatikanum s Anm. 3) berichtet.
Vgl insbesondere Cdie dieser Perspektive verpflichteten Sammelbände: Kaufmann/A. Sin-
gerle (He.) Vatikanum 1{ Uun: Modernisierung. Historische, theologische un: sozlologische
Perspektiven, Paderborn 1996; Hunermann (Ho.) IDER IL Vatikanum. C'hristlicher Tau-
be 1m Horıizont globaler Modernisierung. Einleitungsfragen, Paderborn 1998 Ich celhbst
habe versucht, diese modernisierungstheoretische Perspektive als Formalobjekt prazisieren
un: auf eın eingeschränktes Materialobjekt, nämlich Cdie Pastoralkonstitution, anzuwenden:
Kreutzer, Kritische Zeitgenossenschaft. DIie Pastoralkonstitution Gaudium et Spes modernisie-
rungstheoretisch gedeutet un: systematisch-theologisch entfaltet, Innsbruck-Wien 2006 er
scheint 1m Oktober J.
So Wassilowsky: „Wer allerdings mıt modernisierungstheoretisch geschultem Visler Cdie
lexte ausschliefßlich daraufhin absucht, VW1S nach katholischer Aufklärung, nach Emanzıpation,
Globalisierung, Pluralisierung, Differenzierung, Funktionalisierung us  s aussieht, sollte sich
der Bedingtheit selner Konzilswahrnehmung VO  3 vornherein bewußt se1in (Universales Heils-
Ssakrament Kirche. arl Rahners Beltrag ZUuU!T Ekklesiologie des I{ Vatikanums, Innsbruck-Wien
2001, 34)
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6 H. Küng, Das vergessene Konzil, in: Conc (D) 41 (2005) 425–450, hier: 425.
7 Vgl. demgegenüber die durchaus emotional geführten Auseinandersetzungen um eine histo-

risch angemessene Konzilsgeschichte und eine theologisch adäquate Konzilshermeneutik von 
denen Wassilowsky, Das II. Vatikanum (s. Anm. 3) berichtet.

8 Vgl. insbesondere die dieser Perspektive verpfl ichteten Sammelbände: F.X. Kaufmann/A. Zin-
gerle (Hg.), Vatikanum II und Modernisierung. Historische, theologische und soziologische 
Perspektiven, Paderborn u.a. 1996; P. Hünermann (Hg.), Das II. Vatikanum. Christlicher Glau-
be im Horizont globaler Modernisierung. Einleitungsfragen, Paderborn u.a. 1998. Ich selbst 
habe versucht, die se modernisierungstheoretische Perspektive als Formalobjekt zu präzisieren 
und auf ein eingeschränktes Materialobjekt, nämlich die Pastoralkonstitution, anzuwenden: A. 
Kreutzer, Kritische Zeitgenossenschaft . Die Pastoralkonstitution Gaudium et spes modernisie-
rungstheoretisch gedeutet und systematisch-theologisch entfaltet, Innsbruck–Wien 2006 [er-
scheint im Oktober d. J.].

9 So G. Wassilowsky: „Wer allerdings mit modernisierungstheoretisch geschultem Visier die 
Texte ausschließlich daraufh in absucht, was nach katholischer Aufk lärung, nach Emanzipation,
Globalisierung, Pluralisierung, Diff erenzierung, Funktionalisierung usw. aussieht, sollte sich 
der Bedingtheit seiner Konzilswahrnehmung von vornherein bewußt sein“ (Universales Heils-
sakrament Kirche. Karl Rahners Beitrag zur Ekklesiologie des II. Vatikanums, Innsbruck–Wien 
2001, 34).

des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–

1965) rede, das für uns Heutige auch schon 

vier Jahrzehnte zurückliegt und das folg-

lich die Hälfte unserer Bevölkerung nur 

noch vom Hörensagen oder von Bildern 

kennt.“6 – Nach vierzig Jahren verebbt das 

charismatische Moment, das den kirchen-

geschichtlichen Aufbruch des Zweiten Va-

tikanischen Konzils begleitet hatte. Dieser 

emotionale und zeitliche Abstand sollte zu-

gleich die Möglichkeit einer theologischen 

Bilanzierung erleichtern.7

Das Konzil als Ereignis und in sei-

nem unfangreichen Textkorpus ist freilich 

viel zu komplex, um mit wenigen Strichen 

seine Ergebnisse resümieren zu können. 

Daher werden wir uns hier auf eine Fra-

ge der Konzilshermeneutik beschränken 

müssen, die gleichwohl den Anspruch er-

hebt, eine Art Leitmotiv von Geschichte, 

Ereignischarakter und Texten des Zweiten 

Vatikanums zu erfassen: Zentrale Dekrete 

und Einzelaussagen des Konzils sollen als 

Antwortversuche der katholischen Kirche 

auf die sozialstrukturellen und ideolo-

gischen Herausforderungen der moder-

nen Gesellschaft gedeutet werden, um da-

durch theologische „Verarbeitungsmuster“ 

von Modernität offen zu legen. In dieser 

Hinsicht kann das Zweite Vatikanum als 

Selbstsituierung – wertend gesprochen –, 

als Beheimatung des Katholizismus in der 

modernen Gesellschaft betrachtet werden, 

eine Beheimatung freilich, welche das ge-

sellschaftskritische Potenzial der eigenen 

religiösen Tradition nicht preisgibt.

1 Begründung der Perspektive: 
Eine modernisierungs-
theo retische Sicht auf das
Zweite Vatikanische Konzil

Der Vorschlag einer modernisierungs-

theoretischen Deutung des Zweiten Vati-

kanischen Konzils, dem sich diese Darle-

gungen verpflichtet wissen, ist weder neu 

noch unumstritten.8 Nicht unberechtigt ist 

der Vorwurf, eine solche Perspektive wäre 

zu pauschal und zu monokausal.9 Daher 

muss klar sein, dass die modernisierungs-

theoretische Sicht nur eine unter anderen 

darstellen kann, dass sie aber zugleich 

keine fremde, lediglich von außen an das 

Konzil herangetragene, sondern eine her-

meneutisch angemessene, da textadäquate 
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Perspektive darstellt DIes ergibt sich AaUS wahrheiten und deren Formulierung, wI1Ie
der Intention des Konzils, den Nnhalten der CS bei Synoden und Lehrentscheidungen
Dokumente und dem JTextgenus. der Kirchengeschichte bislang üblich

1e Intention des Konzils, zumindest das gab den Anstofß ZU. /welten Vatikanum,
sondern der sich verändernde Kontext e1-Ausschlag ebende Moment Se1lINer Einbe-

rufung, findet sich eulillic. ZU. USdruc. Ner sich modernisierenden Gesellschaft.
gebrac In der bekannten Eröffnungsan- ınen deutlichen Konnex zwischen
prache SEe1INES Inıtlators, aps Johannes dieser Konzilsintention und den Tex-

„Der springende Punkt für dieses ten gewordenen HNANalten der Kirchen-
Konzil ist CS also nicht, den einen oder den versammlung stellt das Werden der Pas-
andern der grundlegenden Glaubensartikel toralkonstitution Gaudium ef Sspes 1mM

diskutieren Aber VO  u einer wleder- erlaule des Konzils dar. In den ursprung-
CWOÖONNCNHEN, nüchternen und gelassenen lichen Vorbereitungsschemata Sarl nicht
Zustimmung ZUTFK um{fassenden Lehrtra- vorgesehen, lässt sich die onstıtution als
dition der Kirche Jene, die eine Art Umsetzung der Konzilsintention
sich auf der Welt ZU. christlichen, insgesamt interpretieren. “ Mıt dem Pard-
katholischen und apostolischen Glauben digmatischen 1te. „Kirche In der Welt VO  b

bekennen, einen Sprung ach vorwarts, heute“ ist Gaudium ef Spes nichts anderes
der einem vertieften Glaubensverständnis als eine ekklesiologische Selbstverortung
und der Gewissensbildung zugute kommt. der Kirche In der (modernen) G egenwart.
DIes soll Je größerer Übereinstimmung Aber auch ber dieses explizit dem sozlalen
mıt dem authentischen Glaubensgut füh- Kontext gewidmete Dekret hinaus hat sich
T, indem CS mıt wissenschaftlichen Me- das /Zweilte Vatikanum insgesamt WIE kei-
thoden erforscht und mıt den sprachlichen 1E Kirchensynode die Tagesordnung
Ausdrucksformen des modernen Denkens VO gesellschaftlichen Umifeld vorschrei-
dargelegt wird“ !© In diesen PrOSLAILINA- ben lassen. Van Laarhoven Za In SseiINner
tischen Worten wird eullich, dass die Auf- statistischen Auswertung des /welten Va-

tikanums 5646 46 %) VO  u Zeilen,gabenstellung des /weiten Vatikanums In
einem Überdenken und einer Reformulie- die pastorale und gesellschaftliche Pro-
LunNng des katholischen auDens angesichts eme ZU. Inhalt en Lediglich 3145

Zeilen (=26 %) der Konzilstexte betreiffender Herausforderung der ( egenwart, das
el soziologisch gewendet, der sozlalen dogmatische nhalte 1mM CHSCICMH Sinne. *
und kommunikativen Bedingungen des iıne modernisierungstheoretisch
auDens In der Moderne besteht Nicht Nektierte Deutung des Konzils und einiger
ein theologieinterner Streit auDens- SseiINner zentralen Aussagen legt chlie{fß-

Johannes AAÄHTNT.,, Gaudet mMafter FEeclesia Nr 15, zıt Kaufmann/N. Klein, Johannes X XII
Prophetie 1m Vermächtnis, Fribourg 1990, 34 —

11 Entscheidend ZuUu!r Umsetzung Cieser Konzilsintention ın eInNnem eigenen Dokument beigetra-
gch hat das Zusammenspiel VOoO  3 Johannes XX un: dem Konzilsvater Kardinal Leon-Joseph
Suenens Mecheln), der einen miıt dem aps akkordierten Vorschlag ın Cdie Konzilsdebatte eIN-
brachte, wonach Cdie Knotenpunkte der Diskussionen un: lexte Cdie Selbstreflexion der Kirche
für sich (Ecclesia adc intra) und für die Welt (Ecclesia ad extra) darstellen sollten. Vgl ders., AÄAux
oriıgines du Concile Vatıcan 1L, 1: NRIh 107 1985) 321

Laarhoven, e Öökumenischen Konzilien auf der Waagschale. Eın quantıtativer Überblick,
1n COonc (D) 1983) 535-544, hier 541 "Tabelle).
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10 Johannes XXIII., Gaudet mater Ecclesia Nr. 15, zit. n. L. Kaufmann/N. Klein, Johannes XXIII. 
Prophetie im Vermächtnis, Fribourg 1990,134–136.

11 Entscheidend zur Umsetzung dieser Konzilsintention in einem eigenen Dokument beigetra-
gen hat das Zusammenspiel von Johannes XXIII. und dem Konzilsvater Kardinal Léon-Joseph 
Suenens (Mecheln), der einen mit dem Papst akkordierten Vorschlag in die Konzilsdebatte ein-
brachte, wonach die Knotenpunkte der Diskussionen und Texte die Selbstrefl exion der Kirche 
für sich (Ecclesia ad intra) und für die Welt (Ecclesia ad extra) darstellen sollten. Vgl. ders., Aux 
origines du Concile Vatican II, in: NRTh  107 (1985) 3–21.

12 J. v. Laarhoven, Die ökumenischen Konzilien auf der Waagschale. Ein quantitativer Überblick, 
in: Conc (D) 19 (1983) 535–544, hier: 541 (Tabelle).

Perspektive darstellt. Dies ergibt sich aus 

der Intention des Konzils, den Inhalten der 

Dokumente und dem Textgenus.

Die Intention des Konzils, zumindest das 

Ausschlag gebende Moment seiner Einbe-

rufung, findet sich deutlich zum Ausdruck 

gebracht in der bekannten Eröffnungsan-

sprache seines Initiators, Papst Johannes 

XXIII.: „Der springende Punkt für dieses 

Konzil ist es also nicht, den einen oder den 

andern der grundlegenden Glaubensartikel 

zu diskutieren […]. Aber von einer wieder-

gewonnenen, nüchternen und gelassenen 

Zustimmung zur umfassenden Lehrtra-

dition der Kirche […] erwarten jene, die 

sich auf der ganzen Welt zum christlichen, 

katholischen und apostolischen Glauben 

bekennen, einen Sprung nach vorwärts, 

der einem vertieften Glaubensverständnis 

und der Gewissensbildung zugute kommt. 

Dies soll zu je größerer Übereinstimmung 

mit dem authentischen Glaubensgut füh-

ren, indem es mit wissenschaftlichen Me-

thoden erforscht und mit den sprachlichen 

Ausdrucksformen des modernen Denkens 

dargelegt wird“10. In diesen programma-

tischen Worten wird deutlich, dass die Auf-

gabenstellung des Zweiten Vatikanums in 

einem Überdenken und einer Reformulie-

rung des katholischen Glaubens angesichts 

der Herausforderung der Gegenwart, das 

heißt soziologisch gewendet, der sozialen 

und kommunikativen Bedingungen des 

Glaubens in der Moderne besteht. Nicht 

ein theologieinterner Streit um Glaubens-

wahrheiten und deren Formulierung, wie 

es bei Synoden und Lehrentscheidungen 

der Kirchengeschichte bislang üblich war, 

gab den Anstoß zum Zweiten Vatikanum, 

sondern der sich verändernde Kontext ei-

ner sich modernisierenden Gesellschaft.

Einen deutlichen Konnex zwischen 

dieser Konzilsintention und den zu Tex-

ten gewordenen Inhalten der Kirchen-

versammlung stellt das Werden der Pas-

toralkonstitution Gaudium et spes im 

Verlaufe des Konzils dar. In den ursprüng-

lichen Vorbereitungsschemata gar nicht 

vorgesehen, lässt sich die Konstitution als 

eine Art Umsetzung der Konzilsintention 

insgesamt interpretieren.11 Mit dem para-

digmatischen Titel „Kirche in der Welt von 

heute“ ist Gaudium et spes nichts anderes 

als eine ekklesiologische Selbstverortung 

der Kirche in der (modernen) Gegenwart. 

Aber auch über dieses explizit dem sozialen 

Kontext gewidmete Dekret hinaus hat sich 

das Zweite Vatikanum insgesamt wie kei-

ne Kirchensynode zuvor die Tagesordnung 

vom gesellschaftlichen Umfeld vorschrei-

ben lassen. Van Laarhoven zählt in seiner 

statistischen Auswertung des Zweiten Va-

tikanums 5646 (= 46 %) von 12179 Zeilen, 

die pastorale und gesellschaftliche Pro-

bleme zum Inhalt haben. Lediglich 3148 

Zeilen (= 26 %) der Konzilstexte betreffen 

dogmatische Inhalte im engeren Sinne.12

Eine modernisierungstheoretisch re-

flektierte Deutung des Konzils und einiger 

seiner zentralen Aussagen legt schließ-

Kreutzer/Modernität und Zweites Vatikanum



Kreutzer/Modernität Uun: / weliltes Vatikanum 3589

ich auch das JTextgenus der Dokumente 1ne modernisierungstheoretische erme-
ahe In konzilshermeneutischen neutik des Konzils, die TEUNLC. zugleic
Überlegungen bestimmt eler unermann ihre eingeschränkte Perspektivität weiß,
die Ausschlag ebende differentia specifica ist damıt nicht blofß VO  b soziologischem,

sondern, das kirchliche Selbstverständnisder Konzilsdekrete VO  b deren Textgat-
Lung her.! In nalogie hnlich Or 1- des Konzils aufgreifend, VO  b genumn theo-
entierten Identitätsbeschreibungen poli- logischem Interesse. Das Konzil hat uns

tischer (Jemeinwesen egreift Hunermann entscheidende H1iınwelse für die pastoral,
das /welte Vatikanum als eine Art verfas- aber auch systematisch-theologisch ach
sungsgebenden Prozess der katholischen WwIe VOL virulente Frage hinterlassen, wI1Ie
Kirche: SeINe textlichen Ergebnisse sind sich der Katholizismus ıIn der modernen
entsprechend dem „Genus VO  b Verfas- Gesellschaft kann. 1e8se mpulse
sungstexten zuzuordnen. Um die P gilt CS entfalten. Um TEUNLC. eine SOIC.
litische nalogie nicht weIlt treiben modernisierungstheoretische 1C auf das
und das theologische und nicht „blof$” Konzil theologisch fruchtbar machen
soziologische Selbstverständnis der O- können, ist CS zunächst geboten, den SOZ1-
ischen Kirche aufrecht erhalten, schlägt alen Rahmen der modernen Gesellschaft
unermann präzisierend die egriffe kurz abzustecken.
„Verfassung gläubigen kirchlichen Le-
bens  C6 oder „Constituante des auDensC155

für die Textart der Konzilsdokumente VOÖTIL. Wıe viel elıgionVdıe
Auch In dieser Definition des (Jenus lite- moderne Gesellschaft?
rarıum spielt jedoch der sozlale Kontext Religionssoziologische Oraus-
der modernen Gesellschaft eine Sahz enTt- setzungen
scheidende Denn die Bestimmung
der kirchlichen Verfassung, der Constitu- In Se1lINer Rede anlässlich der Verlei-

des auDens, geschieht Ja 1mM Licht hung des Friedenspreises des deutschen
der S1€ umgebenden Gesellsc „DIe Buc  andels, also bei einer Gelegenheit,
Konzilsdokumente tellen eine Grundla- die für die moderne demokratische Gesell-
genreflexion dar auf das, Was Kirche In der schaft durchaus als „Selbstverständigungs-
modernen Welt ist, Was S1€ tun hat, WIE prozess’ interpretiert werden kann, hat
S1e sich In Beziehung den Menschen, den Jüurgen Habermas dem INdAdruc. des
Religionen, den modernen Entwicklungen 11 September 2001 ber das Verhältnis

seizen hat“ 16 VO  b eligion und moderner Gesellschaft
So ist das ema der modernen Gesell- nachgedacht. Er zeichnet €1 das SZe-

Narıo einer nicht infach säkularisiertenschaft In Intention, Textinhalt und Textart
des /welten Vatikanums fest verankert. Gesellschaft, welche die eligion immer

Vgl Hunermann, Der übersehene ba  „Text fur Hermeneutik des /weilten Vatikanischen Kon-
zils, 1n COonc (D) 41 2005), 434-450; ders., Der ext Werden Gestalt Bedeutung. Eiıne
hermeneutische Reflexion, 1: ders./ Hilberath Hrsg.), Herders theologischer Kommentar zu

/ weiten Vatikanischen Konzil (S. Anm 3) D, 5— 101
Hunermann, Der übersehene 66  „Text s Anm 13), 4453
Ebd., 4453
Ebd., 44() (Hervorhebungen AÄ
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13 Vgl. P. Hünermann, Der übersehene „Text“. Zur Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, in: Conc (D) 41 (2005), 434–450; ders., Der Text: Werden – Gestalt – Bedeutung. Eine 
hermeneutische Refl exion, in: ders./Hilberath (Hrsg.), Herders theologischer Kommentar zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil (s. Anm. 3), Bd. 5, 5–101.

14 Hünermann, Der übersehene „Text“ (s. Anm. 13), 443.
15 Ebd., 443.
16 Ebd., 440 (Hervorhebungen A.K.).

lich auch das Textgenus der Dokumente 

nahe. In neuesten konzilshermeneutischen 

Überlegungen bestimmt Peter Hünermann 

die Ausschlag gebende differentia specifica 

der Konzilsdekrete von deren Textgat-

tung her.13 In Analogie zu ähnlich ori-

entierten Identitätsbeschreibungen poli-

tischer Gemeinwesen begreift Hünermann 

das Zweite Vatikanum als eine Art verfas-

sungsgebenden Prozess der katholischen 

Kirche; seine textlichen Ergebnisse sind 

entsprechend dem „Genus von Verfas-

sungstexten“14 zuzuordnen. Um die po-

litische Analogie nicht zu weit zu treiben 

und das theologische und nicht „bloß“ 

soziologische Selbstverständnis der katho-

lischen Kirche aufrecht zu erhalten, schlägt 

Hünermann präzisierend die Begriffe 

„Verfassung gläubigen kirchlichen Le-

bens“ oder „Constituante des Glaubens“15 

für die Textart der Konzilsdokumente vor. 

Auch in dieser Definition des Genus lite-

rarium spielt jedoch der soziale Kontext 

der modernen Gesellschaft eine ganz ent-

scheidende Rolle. Denn die Bestimmung 

der kirchlichen Verfassung, der Constitu-

anten des Glaubens, geschieht ja im Licht 

der sie umgebenden Gesellschaft: „Die 

Konzilsdokumente stellen eine Grundla-

genreflexion dar auf das, was Kirche in der 

modernen Welt ist, was sie zu tun hat, wie 

sie sich in Beziehung zu den Menschen, den 

Religionen, den modernen Entwicklungen 

zu setzen hat“16.

So ist das Thema der modernen Gesell-

schaft in Intention, Textinhalt und Textart 

des Zweiten Vatikanums fest verankert. 

Eine modernisierungstheoretische Herme-

neutik des Konzils, die freilich zugleich um 

ihre eingeschränkte Perspektivität weiß, 

ist damit nicht bloß von soziologischem, 

sondern, das kirchliche Selbstverständnis 

des Konzils aufgreifend, von genuin theo-

logischem Interesse. Das Konzil hat uns 

entscheidende Hinweise für die pastoral, 

aber auch systematisch-theologisch nach 

wie vor virulente Frage hinterlassen, wie 

sich der Katholizismus in der modernen 

Gesellschaft verorten kann. Diese Impulse 

gilt es zu entfalten. Um freilich eine solch 

modernisierungstheoretische Sicht auf das 

Konzil theologisch fruchtbar machen zu 

können, ist es zunächst geboten, den sozi-

alen Rahmen der modernen Gesellschaft 

kurz abzustecken.

2 Wie viel Religion verträgt die 
moderne Gesellschaft?
Religionssoziologische Voraus-
setzungen

In seiner Rede anlässlich der Verlei-

hung des Friedenspreises des deutschen 

Buchhandels, also bei einer Gelegenheit, 

die für die moderne demokratische Gesell-

schaft durchaus als „Selbstverständigungs-

prozess“ interpretiert werden kann, hat 

Jürgen Habermas unter dem Eindruck des 

11. September 2001 über das Verhältnis 

von Religion und moderner Gesellschaft 

nachgedacht. Er zeichnet dabei das Sze-

nario einer nicht einfach säkularisierten 

Gesellschaft, welche die Religion immer 
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mehr ZU. Verschwinden bringt, sondern und e1ISse, wI1Ie dies geschieht, für die Orm
differenzierter „‚einer postsäkularen (Je- des angemahnten „Reflexionsschubes” gibt
sellschaft”, „die sich auf das Fortbestehen die moderne Gesellschaft Rahmenbedin-
religiöser Gemeinschaften In einer sich SUNSCH VOTIL. DIes ist weniger die olge der
fortwährend säkularisierenden mgebung VO  b Habermas zusammengefassten 11OI -

einstellt“17. eligiös definierte Gruppen matıven orgaben des demokratischen
mussten den Bedingungen moder- Rechtsstaates als Jene der In der modernen
Ner Gesellschaften primär Alterität akzep- Gesellschaft herrschenden ommunikati-
tleren, anerkennen und wertschätzen onsstrukturen. So kann CS als ein entschei-
lernen: die Alterität der anderen religiösen, dendes Krıterium VO  b gesellschaftlicher
konfessionellen und weltanschaulichen Modernisierung angesehen werden, dass
(sruppen, die Alterität der wissenschaft- die genannte funktionale Ausdi YTeCeNZiIE-
lichen Weltdeutung, die mıt der eigenen FÜHS der Sozialstrukturen voranschreitet.*°
religiösen Weltsicht nicht auszuhebeln Ssel, Das el DIe entscheidenden (Girenzen In
und SCHLLEISLIC die Alterität des Verfas- der Gesellschaft und ihrer Kommunikati-
sungsstaaltes: „Das religiöse Bewusstsein ONM folgen immer weniger der Zugehö-
1111US55 erstens die kognitiv dissonante Be- rigkeit bestimmten sozlalen Gruppen
SCHNUNG mıt anderen Konfessionen und (z.B ans, Stämmen, Ständen, Ethnien),
anderen Religionen verarbeiten. Es I11US5 deren Mitglieder jeweils ein gemeinsames
sich zweıtens auf die Autorität der WIS- Merkmal (z.B Abstammung, Sprache, Kul-
senschaften einstellen, die das gesellschaft- tur) eint. DIe ıIn der Moderne Ausschlag
1C. Monopol Weltwissen innehaben. gebenden sozlalen Grenzlinien verlaufen
Schliefßlic 1111US55 CS sich auf die Pramıssen entlang der gesellschaftlichen Funktion,
des Verfassungsstaates einlassen, die sich die In einem bestimmten Sozialbereich
AaUS einer profanen Moral begründen  618 wahrgenommen wiIird. So bilden z B Wiırt-
Um diese Selbstbeschränkung eisten schaft, Politik, Wissenschaft, Kultur, por
können, ordert Habermas VO  u den Trä- und eben auch eligion relativ unabhän-
SCIN religiöser Überzeugungen einen „Re- g1ge gesellschaftliche Subsysteme, In denen
flexionsschu 19 eigene Kommunikations- und Rationali-

Aber nicht HUL, Was die nhalte der tätsformen In Geltung sind, die unterein-
ander kaum mehr kompatibel erscheinen.Verarbeitung VO  b Modernität Urc Re-

ligionsgemeinschaften angeht (religiöser 1ese für die Moderne spezifische, funk-
Pluralismus, eptanz des wissenschaft- tional definierte Ausdifferenzierung kann
lichen Weltbildes, Einhaltung der Verfas- VO  b den einzelnen Individuen ıIn Form VO  b

SUuNg, besonders der Gewährleistung VO  b Rollenkontflikten gul nachvollzogen WECI -

denReligionsfreiheit), sondern auch für die Art

Habermas, Glauben Uun: WiIissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Frankfurt/M.
2001,
Ebd.,
Ebd
Vgl den instruktiven Überblick über Difterenzierungstheorien VO  3 Schimank, Theorien SE-
cellschaftlicher Difterenzierung, Opladen

21 So gehört 1wa ZuUu!r Alltagserfahrung, das erwarltelie Verhalten 1m Wirtschaftssystem miıt dem
gebotenen Verhalten 1m Moralsystem nicht Immer ın Einklang bringen können: Kaufe ich
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17 J. Habermas, Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Frankfurt/M. 
2001, 13.

18 Ebd., 14.
19 Ebd.
20 Vgl. den instruktiven Überblick über Diff erenzierungstheorien von U. Schimank, Th eorien ge-

sellschaft licher Diff erenzierung, Opladen 22000.
21 So gehört es etwa zur Alltagserfahrung, das erwartete Verhalten im Wirtschaft ssystem mit dem 

gebotenen Verhalten im Moralsystem nicht immer in Einklang bringen zu können: Kaufe ich 

mehr zum Verschwinden bringt, sondern 

differenzierter „einer postsäkularen Ge-

sellschaft“, „die sich auf das Fortbestehen 

religiöser Gemeinschaften in einer sich 

fortwährend säkularisierenden Umgebung 

einstellt“17. Religiös definierte Gruppen 

müssten unter den Bedingungen moder-

ner Gesellschaften primär Alterität akzep-

tieren, anerkennen und sogar wertschätzen 

lernen: die Alterität der anderen religiösen, 

konfessionellen und weltanschaulichen 

Gruppen, die Alterität der wissenschaft-

lichen Weltdeutung, die mit der eigenen 

religiösen Weltsicht nicht auszuhebeln sei, 

und schließlich die Alterität des Verfas-

sungsstaates: „Das religiöse Bewusstsein 

muss erstens die kognitiv dissonante Be-

gegnung mit anderen Konfessionen und 

anderen Religionen verarbeiten. Es muss 

sich zweitens auf die Autorität der Wis-

senschaften einstellen, die das gesellschaft-

liche Monopol an Weltwissen innehaben. 

Schließlich muss es sich auf die Prämissen 

des Verfassungsstaates einlassen, die sich 

aus einer profanen Moral begründen“18. 

Um diese Selbstbeschränkung leisten zu 

können, fordert Habermas von den Trä-

gern religiöser Überzeugungen einen „Re-

flexionsschub“19.

Aber nicht nur, was die Inhalte der 

Verarbeitung von Modernität durch Re-

ligionsgemeinschaften angeht (religiöser 

Pluralismus, Akzeptanz des wissenschaft-

lichen Weltbildes, Einhaltung der Verfas-

sung, besonders der Gewährleistung von 

Religionsfreiheit), sondern auch für die Art 

und Weise, wie dies geschieht, für die Form 

des angemahnten „Reflexionsschubes“ gibt 

die moderne Gesellschaft Rahmenbedin-

gungen vor. Dies ist weniger die Folge der 

von Habermas zusammengefassten nor-

mativen Vorgaben des demokratischen 

Rechtsstaates als jene der in der modernen 

Gesellschaft herrschenden Kommunikati-

onsstrukturen. So kann es als ein entschei-

dendes Kriterium von gesellschaftlicher 

Modernisierung angesehen werden, dass 

die so genannte funktionale Ausdifferenzie-

rung der Sozialstrukturen voranschreitet.20 

Das heißt: Die entscheidenden Grenzen in 

der Gesellschaft und ihrer Kommunikati-

onen folgen immer weniger der Zugehö-

rigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen 

(z.B. Clans, Stämmen, Ständen, Ethnien), 

deren Mitglieder jeweils ein gemeinsames 

Merkmal (z.B. Abstammung, Sprache, Kul-

tur) eint. Die in der Moderne Ausschlag 

gebenden sozialen Grenzlinien verlaufen 

entlang der gesellschaftlichen Funktion, 

die in einem bestimmten Sozialbereich 

wahrgenommen wird. So bilden z.B. Wirt-

schaft, Politik, Wissenschaft, Kultur, Sport 

und eben auch Religion relativ unabhän-

gige gesellschaftliche Subsysteme, in denen 

eigene Kommunikations- und Rationali-

tätsformen in Geltung sind, die unterein-

ander kaum mehr kompatibel erscheinen. 

Diese für die Moderne spezifische, funk-

tional definierte Ausdifferenzierung kann 

von den einzelnen Individuen in Form von 

Rollenkonflikten gut nachvollzogen wer-

den.21
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Der Soziologe der ( egenwart, der die- und ZUTFK autopoietischen Reproduktion
funktionale Ausdifferenzierung M e1SsS- dieses Systems Z5

Wendet IHNan diese VO  u Luhmannterhaft, WEn auch ıIn dem iıhm eigenen
systemtheoretischen Jargon beschrieben ebenso präzise WIE abstrakt beschriebenen
hat, ist Niklas Luhmann. Er beharrt auf Kommunikationsbedingungen moderner
einer strikten Irennung der sozlalen Sub- Gesellschaften 1U  b auf unNnsere Fragestel-
systeme, die lediglich auf ihre Funktion lung el dies, dass die oben mıt
beschränkt bleiben „ Je Funktionssys- Habermas formulierten normatıven VOr-
tem kann 1Ur die eigene Funktion erfül- gaben der modernen Gesellschaft ebenfalls
len.  .<122 1eser ogi entsprechend sind die 1Ur auf eine solche elise VO  b Religions-
Subsysteme auf ihre Selbsterhaltung, VO gemeinschaften angeeignet werden kön-
Luhmann „Autopoiesis’ genannt, AaUS- NeE  S Es 111U55 religiösen Gruppen gelingen,
gerichtet. Els gibt jedenfalls ‚autopol- ethische Prinziplen der S1€ umgebenden
etische‘ Systeme, die alles, Was für S1€ als Gesellschaft In eigene ommunikations-
Systemoperation Za und 1mM System formen transformieren. (Janz konkret
schlufßfähig behandelt wird, 1mM Netzwerk bedeutet das In unNnserenNnl Fall DIe Re-
der eigenen Üperationen produzieren. * ligionsgemeinschaften herangetragenen AÄAn-
DIe gesellschaftlichen Subsysteme können forderungen der modernen Gesellsc die
also ihre Üperationen, Funktionen und eptanz anderer Religionen, der W1ISsSeN-
Strukturen 1Ur intern selbst herstellen S1e schaftlichen Welterklärung und der verfas-
sind damıt nicht In der Lage, ohne eigene sungsmäfsig garantierten Religionsfreiheit,
Verarbeitungsprozesse ommunikationen MUSsSen mıt Glaubensinhalten und theo-
VO  b ‚außen‘, VO  b anderen gesellschaft- logischen Theorien In inklang gebrac.

werden oder och deutlicher formuliertlichen Teilsystemen infach überneh-
men 1ese kommunikative Geschlossen- In der Sprache des auDens ZU. Aus-
heit und damıit die Notwendigkeit, eigene TUC. kommen. Ansonsten ist, Olg IHNan

Kommunikationen AaUS wilederum eigenen den hier herangezogenen soziologischen
Kommunikationen entwickeln, gelten KOnzeptlonen, keine wirkliche Verortung
zwangsläufig auch für das Religionssystem. VO  b Glaubensgemeinschaften ıIn den Wer-
„DIe Ausdifferenzierung des Religionssys- le- und ommunikationsstrukturen der
tems einer operatiıven Schliefßung modernen Gesellschaft möglich.

Cdie billigen Bananen er Anforderung der Öökonomischen Rationalität 1m Wirtschaftssystem)
der Cdie fair gehandelten, ber teuren Früchte er nNOormatıve Anforderungen 1m Moralsystem)?

Luhmann, DIie Gesellschaft der Gesellschaft, Teilband, Frankfurt/M., 1998, 762 Erläuternd
fährt 1Luhmann fort: „Keines (der Systeme, kann 1m Notfalle der uch 11UT kontinujerlich-
ergänzend für eın anderes einspringen. DIie Wissenschaft kann 1m Falle einer Regierungskrise
nicht miıt Wahrheiten aushelfen. DIie Politik hat keine eigenen Möglichkeiten, den Erfolg der
Wirtschaft bewerkstelligen, cehr 61€ politisch davon abhängen INAaS un: cchr 61€ LUuL,
als ob 61€ könnte. DIie Wirtschaft kann Wissenschaft der Konditionierung VO  3 Geldzah-
lungen beteiligen, ber 61€ kann miıt noch viel eld keine Wahrheiten produzieren‘ (ebd.)
Ders., e Religion der Gesellschaft, Frankfurt/M. 2002, 198
Vgl ders., Einführung ın Cdie Systemtheorie, hrsg. Baecker, Darmstadt 2003, 105 „n SyS-
tem kann 11UT miıt celbst aufgebauten Strukturen Operleren. ESs kann keine Strukturen ımportie-

CC
1E

Ders., Religion der Gesellschaft s Anm 23), DD
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 die billigen Bananen (= Anforderung der ökonomischen Rationalität im Wirtschaft ssystem) 
oder die fair gehandelten, aber teuren Früchte (= normative Anforderungen im Moralsystem)?

22 N. Luhmann, Die Gesellschaft  der Gesellschaft , 2. Teilband, Frankfurt/M., 1998, 762. Erläuternd 
fährt Luhmann fort: „Keines [der Systeme, A.K.] kann im Notfalle oder auch nur kontinuierlich-
ergänzend für ein anderes einspringen. Die Wissenschaft  kann im Falle einer Regierungskrise 
nicht mit Wahrheiten aushelfen. Die Politik hat keine eigenen Möglichkeiten, den Erfolg der 
Wirtschaft  zu bewerkstelligen, so sehr sie politisch davon abhängen mag und so sehr sie so tut, 
als ob sie es könnte. Die Wirtschaft  kann Wissenschaft  an der Konditionierung von Geldzah-
lungen beteiligen, aber sie kann mit noch so viel Geld keine Wahrheiten produzieren“ (ebd.).

23 Ders., Die Religion der Gesellschaft , Frankfurt/M. 2002, 198.
24 Vgl. ders., Einführung in die Systemtheorie, hrsg. v. D. Baecker, Darmstadt 2003, 105: „Ein Sys-

tem kann nur mit selbst aufgebauten Strukturen operieren. Es kann keine Strukturen importie-
ren“.

25 Ders., Religion der Gesellschaft  (s. Anm. 23), 223.

Der Soziologe der Gegenwart, der die-

se funktionale Ausdifferenzierung meis-

terhaft, wenn auch in dem ihm eigenen 

systemtheoretischen Jargon beschrieben 

hat, ist Niklas Luhmann. Er beharrt auf 

einer strikten Trennung der sozialen Sub-

systeme, die lediglich auf ihre Funktion 

beschränkt bleiben. „Jedes Funktionssys-

tem kann nur die eigene Funktion erfül-

len.“22 Dieser Logik entsprechend sind die 

Subsysteme auf ihre Selbsterhaltung, von 

Luhmann „Autopoiesis“ genannt, aus-

gerichtet. „[E]s gibt jedenfalls ‚autopoi-

etische‘ Systeme, die alles, was für sie als 

Systemoperation zählt und im System an-

schlußfähig behandelt wird, im Netzwerk 

der eigenen Operationen produzieren.“23 

Die gesellschaftlichen Subsysteme können 

also ihre Operationen, Funktionen und 

Strukturen nur intern selbst herstellen. Sie 

sind damit nicht in der Lage, ohne eigene 

Verarbeitungsprozesse Kommunikationen 

von „außen“, von anderen gesellschaft-

lichen Teilsystemen einfach zu überneh-

men.24 Diese kommunikative Geschlossen-

heit und damit die Notwendigkeit, eigene 

Kommunikationen aus wiederum eigenen 

Kommunikationen zu entwickeln, gelten 

zwangsläufig auch für das Religionssystem. 

„Die Ausdifferenzierung des Religionssys-

tems führt zu einer operativen Schließung 

und zur autopoietischen Reproduktion 

dieses Systems“25.

Wendet man diese von Luhmann 

ebenso präzise wie abstrakt beschriebenen 

Kommunikationsbedingungen moderner 

Gesellschaften nun auf unsere Fragestel-

lung an, so heißt dies, dass die oben mit 

Habermas formulierten normativen Vor-

gaben der modernen Gesellschaft ebenfalls 

nur auf eine solche Weise von Religions-

gemeinschaften angeeignet werden kön-

nen. Es muss religiösen Gruppen gelingen, 

ethische Prinzipien der sie umgebenden 

Gesellschaft in eigene Kommunikations-

formen zu transformieren. Ganz konkret 

bedeutet das in unserem Fall: Die an Re-

ligionsgemeinschaften herangetragenen An-

forderungen der modernen Gesellschaft: die 

Akzeptanz anderer Religionen, der wissen-

schaftlichen Welterklärung und der verfas-

sungsmäßig garantierten Religionsfreiheit, 

müssen mit Glaubensinhalten und theo-

logischen Theorien in Einklang gebracht 

werden oder – noch deutlicher formuliert 

– in der Sprache des Glaubens zum Aus-

druck kommen. Ansonsten ist, folgt man 

den hier herangezogenen sozio logischen 

Konzeptionen, keine wirkliche Verortung 

von Glaubensgemeinschaften in den Wer-

te- und Kommunikationsstrukturen der 

modernen Gesellschaft möglich.
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Wıe viel ModernitätV der darın hervorgehobenen Rede VO  b der
das Christentum? „richtigen utonomie der irdischen Wirk-
Muster der theologıischen lichkeiten (GS 36) gestellt. DIe ıIn ezug auf
Verarbeitung Vo Modernität Religionsgemeinschaften entscheidende
HeIm Zwelıten Vatikanum Grundlage des Verfassungsstaates, die Re-

ligionsfreiheit, fand ihren Niederschlag In
ach dieser Analyse der religions- der Erklärung ber die Religionsfreiheit

soziologischen Bedingungen, die Clau- Dignitatis humanae. 168e Dokumente gilt
bensgemeinschaften In der modernen CS also 1mM Folgenden „modernisierungs-
Gesellschaft vorfinden, I11US5 1U  b die theoretisch”, das el 1mM 1NDIIIC. auf
Blickrichtung umgekehrt und AaUuSs der Per- die Frage analysieren, WIE S1€ die be-
spektive VO  b Kirche und Theologie efragt schriebenen Elemente der modernen (Je-
werden, inwiefern diese soziologischen sellschaft aufgegriffen und In theologische
Voraussetzungen akzeptabel, das el mıt Sprachformen umgewandelt haben.*®© Wel-
wesentlichen Glaubensinhalten vereinbar che Muster der Modernitätsverarbeitung
oder olg IHNan Luhmanns ese VO  u hat das Konzil bedient® Wır beginnen mıt
der notwendigen Umarbeitung tTemder Gaudium er Spes, Ca hier ber die Frage des
ıIn eigene Kommunikationen Sarl ıIn die- wissenschaftlichen Weltbildes hinaus der

hinein transftormierbar Sind. E1n erster, grundsätzliche Umgang der katholischen
solchermafsen motivierter 1C. auf das Kirche mıt ihrem modernen Kontext, „der
Textkorpus des /welten Vatikanum zeigt Welrt”, wI1Ie die onstıtution formuliert, SC
auf geradezu frappierende e1ISsE, dass die arwurde. Im Anschluss werden Dignita-
VO  b Habermas ler als ntellektueller Re- {15 humanae/Religionsfreiheit und Ostra
prasentant demokratischer (Jemeinwesen getate/religiöse Pluralität behande
angesehen) gegenüber den Religionsge-
meinschaften erhobenen normatıven FOr- 3 91 AÄAutonomiıe der Wissenschaft rm
derungen mıt wesentlichen Dokumenten Kontext V Schöpfungs- und nkar-
der Synode korrelieren: Anerkennung und nationstheologie audıum f spes,
Wertschätzung anderer Religionen WUL -

den ıIn der Erklärung Ostra gefafte ber Zweifellos ist das Verhältnis VO  b religi-
das Verhältnis den nichtchristlichen Re- Oser und (natur-)wissenschaftlicher Welt-
ligionen ZU. USdruc gebracht. Der Dif- deutung historisch vorbelastet. Besonders
ferenzierung VO  b wissenschaftlicher und eklatant trat der ilegitime Übergriff der
religiöser Weltdeutung hat IHNan sich 1Ns- katholischen Kirche auf naturwıissen-
besondere In der bereits angesprochenen Sschaltlıche Fragestellungen und Erkennt-
Pastoralkonstitution Gaudium ef Sspes und N1ISsSeEe 1mM Fall VO  b Galileo Galilei Tage,

Katzınger hat VOoO  3 Gaudium et Spes „1n Verbindung miıt den lexten über Religionsfreiheit un:
über Cdie Weltreligionen als „einelr| KevIsion des Syllabus Pius'] 1ne Art Gegensyllabus” g-
sprochen (Iheologische Prinzipienlehre. Bausteine ZuUu!r Fundamentaltheologie, München 1982,
398) Oftenbar wird uch VO  3 ihm Cdie Kongruenz zwischen diesen Konzilsdekreten un: den
ethischen Gehalten der modernen Gesellschaft deutlich wahrgenommen.
DIie notwendige Einschränkung, dass diese drei zentralen Dokumente des Konzils hier 11UT cehr
rudimentär un: lediglich unfter Cieser einen Perspektive hermeneutisch erschlossen werden
können, versteht sich VOoO  3 selbst. Vgl ZUuU!T fundierten un: aktuellen Kommentierung der Kon-
zilsdekrete Cdie ın Anm genannte L ıteratur.
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26 J. Ratzinger hat von Gaudium et spes „in Verbindung mit den Texten über Religionsfreiheit und 
über die Weltreligionen“ als „eine[r] Revision des Syllabus Pius’ IX., eine Art Gegensyllabus“ ge-
sprochen (Th eologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, München 1982, 
398). Off enbar wird auch von ihm die Kongruenz zwischen diesen Konzilsdekreten und den 
ethischen Gehalten der modernen Gesellschaft  deutlich wahrgenommen.

27 Die notwendige Einschränkung, dass diese drei zentralen Dokumente des Konzils hier nur sehr 
rudimentär und lediglich unter dieser einen Perspektive hermeneutisch erschlossen werden 
können, versteht sich von selbst. Vgl. zur fundierten und aktuellen Kommentierung der Kon-
zilsdekrete die in Anm. 3 genannte Literatur.

3 Wie viel Modernität verträgt
das Christentum?
Muster der theologischen
Verarbeitung von Modernität 
beim Zweiten Vatikanum

Nach dieser Analyse der religions-

soziologischen Bedingungen, die Glau-

bensgemeinschaften in der modernen 

Gesellschaft vorfinden, muss nun die 

Blickrichtung umgekehrt und aus der Per-

spektive von Kirche und Theologie gefragt 

werden, inwiefern diese soziologischen 

Voraussetzungen akzeptabel, das heißt mit 

wesentlichen Glaubensinhalten vereinbar 

oder – folgt man Luhmanns These von 

der notwendigen Umarbeitung fremder 

in eigene Kommunikationen – gar in die-

se hinein transformierbar sind. Ein erster, 

solchermaßen motivierter Blick auf das 

Textkorpus des Zweiten Vatikanum zeigt 

auf geradezu frappierende Weise, dass die 

von Habermas (hier als intellektueller Re-

präsentant demokratischer Gemeinwesen 

angesehen) gegenüber den Religionsge-

meinschaften erhobenen normativen For-

derungen mit wesentlichen Dokumenten 

der Synode korrelieren: Anerkennung und 

Wertschätzung anderer Religionen wur-

den in der Erklärung Nostra aetate über 

das Verhältnis zu den nichtchristlichen Re-

ligionen zum Ausdruck gebracht. Der Dif-

ferenzierung von wissenschaftlicher und 

religiöser Weltdeutung hat man sich ins-

besondere in der bereits angesprochenen 

Pastoralkonstitution Gaudium et spes und 

der darin hervorgehobenen Rede von der 

„richtigen Autonomie der irdischen Wirk-

lichkeiten“ (GS 36) gestellt. Die in Bezug auf 

Religionsgemeinschaften entscheidende 

Grundlage des Verfassungsstaates, die Re-

ligionsfreiheit, fand ihren Niederschlag in 

der Erklärung über die Religionsfreiheit 

Dignitatis humanae. Die se Dokumente gilt 

es also im Folgenden „modernisierungs-

theoretisch“, das heißt im Hinblick auf 

die Frage zu analysieren, wie sie die be-

schriebenen Elemente der modernen Ge-

sellschaft aufgegriffen und in theologische 

Sprachformen umgewandelt haben.26 Wel-

che Muster der Modernitätsverarbeitung 

hat das Konzil bedient? Wir beginnen mit 

Gaudium et spes, da hier über die Frage des 

wissenschaftlichen Weltbildes hinaus der 

grundsätzliche Umgang der katholischen 

Kirche mit ihrem modernen Kontext, „der 

Welt“, wie die Konstitution formuliert, ge-

klärt wurde. Im Anschluss werden Dignita-

tis humanae/Religionsfreiheit und Nostra 

aetate/religiöse Pluralität behandelt.27

3.1 Autonomie der Wissenschaft im 
Kontext von Schöpfungs- und Inkar-
nationstheologie (Gaudium et spes)

Zweifellos ist das Verhältnis von religi-

öser und (natur-)wissenschaftlicher Welt-

deutung historisch vorbelastet. Besonders 

eklatant trat der illegitime Übergriff der 

katholischen Kirche auf naturwissen-

schaftliche Fragestellungen und Erkennt-

nisse im Fall von Galileo Galilei zu Tage, 
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der SE1INE UOption für die kopernikanische ach Religionsgemeinschaften In der MO-
Kosmologie, wonach sich die Erde die derne die sozlalen „Aufßenbedingungen
Sonne re ‚wang aufgeben I1U55- nicht 1Ur hinnehmen, sondern In ihre

In Artikel 36 der Pastoralkonstitution Kommunikationsformen integrieren MUS-
stellt sich das /weite Vatikanische KOn- SCI1, Ist, dass diese eptanz VO  u Auto-
711 explizitem ezug auf Galilei NOMI1LE theologisch begründet wird. Dazu

diesen dunklen apiteln der irchenge- bedient sich das Konzil In 75 36 primär
schichte und legt theologisch dar, schöpfungstheologischer Rechtfertigungs-
CS, bei Berücksichtigung der jeweiligen uster und rekurriert „auf den illen des
Grenzen, STIrukture keinem („egensatz Schöpfers‘: ‚Durch ihr Geschaffensein sel-
zwischen wissenschaftlicher und religi- ber nämlichen alle Einzelwirklichkeiten
Oser Wirklichkeitsinterpretation kommen ihren festen Eigenstand, ihre eigene Wahr-
kann. Ansto{ß dieses „Reflexionsschubes”, heit, ihre eigene Gutheit SOWILE ihre Eigen-

Habermas Wort aufzugreifen, ist das gesetzlichkeit und ihre eigenen rdnungen,
Unbehagen, das moderne Zeitgenossen die der Mensch Anerkennung der den

einzelnen Wissenschaften und Technikenbefällt, WEnnn die religiöse Deutungsho-
heit ber religiöse Themen hinaus erho- eigenen Methode achten mu{fs” (GS 36)
ben wIird. „Nun scheinen viele unNnserer Über den eingeschränkten Kontext

dieses einen TUkels hinaus durchzieht dieZeitgenossen befürchten, da{fß Uurc
eine CHSCIC Verbindung des menschlichen theologische Begründung der rechten AÄu-
Schaffens mıt der eligion die utonomıle oOonOomIle das Dokument In seiInem
des Menschen, der Gesellschaften und der theologischen Duktus WwIe In Se1lINer kon-
Wissenschaften bedroht werde“ (GS zeptionellen Anlage. In 75 41 wird die Au-
1eser (angesichts der Konfliktgeschichte oOonOomIle irdischer Wirklic.  eıten erneut
VO  b Kirche und Wissenschaft nicht betont, Ja theologisch vertieft, indem die
begründeten Furcht egegnet das Konzil Eigengesetzlichkeiten der Welt, denen die
mıt der Klarstellung einer berechtigten wissenschaftlichen Beobachtungsinstan-
utonomıle nicht theologischer Ratıona- ZeMN verpflichtet sind, als „grundlegende[s
itäten, z7.B. der naturwissenschaftlichen, (Jesetz der christlichen Heilsordnung”
aber auch der humanwissenschaftlichen esehen WITrdC: „Wenn auch erselbe (J,ott
Erkenntnisse: „Wenn WITFr utonomıle chöpfer und Erlöser ist, Herr der Pro-
der irdischen Wirklic.  eıten verstehen, fangeschichte und der Heilsgeschichte,
da{fß die geschaffenen iInge und auch die wird eben doch In dieser göttlichen Ord-
Gesellschaften ihre eigenen (G(esetze und NUNg die richtige Autonomuie der chöp-
erte aben, die der Mensch schrittweise fung und besonders des Menschen nicht
erkennen, gebrauchen und gestalten mufß, 1Ur nicht aufgehoben, sondern vielmehr In
dann ist CS durchaus berechtigt, diese AÄu- ihre eigene Wuürde eingesetzt und In ihr be-
ONOMI1LE fordern“ (GS 36) festigt” (GS 41)

Entscheiden: aber 1mM Sinne der Luh- Konzeptionell hat sich dieser Leitge-
mannschen Kommunikationstheorie, an In der SaNzenh onstıtution urch-

DIie Übersetzungen folgen: Rahner/H. Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Säamtliche
lexte des / weiten Vatikanums, Freiburg 461994;: vgl ZUuU!T richtigen Autonomie der irdischen
Wirklichkeiten ın Gaudium et SPES Kreutzer, Kritische Zeitgenossenschaft s Anm 8)

393

28 Die Übersetzungen folgen: K. Rahner/H. Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Sämtliche 
Texte des Zweiten Vatikanums, Freiburg 261994; vgl. zur richtigen Autonomie der irdischen 
Wirklichkeiten in Gaudium et spes: Kreutzer, Kritische Zeitgenossenschaft  (s. Anm. 8).

der seine Option für die kopernikanische 

Kosmologie, wonach sich die Erde um die 

Sonne dreht, unter Zwang aufgeben muss-

te. In Artikel 36 der Pastoralkonstitution 

stellt sich das Zweite Vatikanische Kon-

zil – unter explizitem Bezug auf Galilei 

– diesen dunklen Kapiteln der Kirchenge-

schichte und legt theologisch dar, warum 

es, bei Berücksichtigung der jeweiligen 

Grenzen, strukturell zu keinem Gegensatz 

zwischen wissenschaftlicher und religi-

öser Wirklichkeitsinterpretation kommen 

kann. Anstoß dieses „Reflexionsschubes“, 

um Habermas’ Wort aufzugreifen, ist das 

Unbehagen, das moderne Zeitgenossen 

befällt, wenn die religiöse Deutungsho-

heit über religiöse Themen hinaus erho-

ben wird. „Nun scheinen viele unserer 

Zeitgenossen zu befürchten, daß durch 

eine engere Verbindung des menschlichen 

Schaffens mit der Religion die Autonomie 

des Menschen, der Gesellschaften und der 

Wissenschaften bedroht werde“ (GS 36).28 

Dieser (angesichts der Konfliktgeschichte 

von Kirche und Wissenschaft nicht un-

begründeten) Furcht begegnet das Konzil 

mit der Klarstellung einer berechtigten 

Autonomie nicht theo logischer Rationa-

litäten, z.B. der naturwissenschaftlichen, 

aber auch der humanwissenschaftlichen 

Erkenntnisse: „Wenn wir unter Autonomie 

der irdischen Wirklichkeiten verstehen, 

daß die geschaffenen Dinge und auch die 

Gesellschaften ihre eigenen Gesetze und 

Werte haben, die der Mensch schrittweise 

erkennen, gebrauchen und gestalten muß, 

dann ist es durchaus berechtigt, diese Au-

tonomie zu fordern“ (GS 36).

Entscheidend aber im Sinne der Luh-

mann’schen Kommunikationstheorie, wo-

nach Religionsgemeinschaften in der Mo-

derne die sozialen „Außenbedingungen“ 

nicht nur hinnehmen, sondern in ihre 

Kommunikationsformen integrieren müs-

sen, ist, dass diese Akzeptanz von Auto-

nomie theologisch begründet wird. Dazu 

bedient sich das Konzil in GS 36 primär 

schöpfungstheologischer Rechtfertigungs-

muster und rekurriert „auf den Willen des 

Schöpfers“: „Durch ihr Geschaffensein sel-

ber nämlich haben alle Einzelwirklichkeiten 

ihren festen Eigenstand, ihre eigene Wahr-

heit, ihre eigene Gutheit sowie ihre Eigen-

gesetzlichkeit und ihre eigenen Ordnungen, 

die der Mensch unter Anerkennung der den 

einzelnen Wissenschaften und Techniken 

eigenen Methode achten muß“ (GS 36).

Über den eingeschränkten Kontext 

dieses einen Artikels hinaus durchzieht die 

theologische Begründung der rechten Au-

tonomie das ganze Dokument in seinem 

theologischen Duktus wie in seiner kon-

zeptionellen Anlage. In GS 41 wird die Au-

tonomie irdischer Wirklichkeiten erneut 

betont, ja theologisch vertieft, indem die 

Eigengesetzlichkeiten der Welt, denen die 

wissenschaftlichen Beobachtungsinstan-

zen verpflichtet sind, als „grundlegende[s] 

Gesetz der christlichen Heilsordnung“ an-

gesehen wird: „Wenn auch derselbe Gott 

Schöpfer und Erlöser ist, Herr der Pro-

fangeschichte und der Heilsgeschichte, so 

wird eben doch in dieser göttlichen Ord-

nung die richtige Autonomie der Schöp-

fung und besonders des Menschen nicht 

nur nicht aufgehoben, sondern vielmehr in 

ihre eigene Würde eingesetzt und in ihr be-

festigt“ (GS 41).

Konzeptionell hat sich dieser Leitge-

danke in der ganzen Konstitution durch-
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gesetzl, indem In den ethischen 1INzelka- ml1e der irdischen Wirklic  eliten ist nicht
piteln die In den Bereichen Ehe/Familie, vorbehaltlos, sondern gilt 1Ur solange als
Kultur, Wirtschaft, Politik und internatıiıo- „richtige Autonomie”, als auch die Eigen-
naler Ordnung/Frieden ablaufenden Pro- gesetzlichkeiten der Welt (z.B technische

und naturwissenschaftliche Rationalität)mıt einer sachgemäfßen Perspektive,
also mıt humanwissenschaftlichen MiIt- ihre (GJsrenze wahren. Als unüberschreit-
teln, analysiert werden. Marl1e-Dominique bare und durchaus VO  b der religiösen
enu sieht In seiInem ommentar ZUFK überwachte (GJsrenze gilt die unantastbare
Pastoralkonstitution hinter dieser konzep- Wuürde der Menschen: ‚Krafli des ihr
tionellen und inhaltlichen ulnahme des vertrauten Evangeliums verkündet also die
modernen Autonomiedenkens die asls Kirche die Rechte des Menschen, und S1€
des christlichen auDens überhaupt, die anerkennt und schätzt die Dynamik der
Inkarnationstheologie Werk: „ In die- ( egenwart, die diese Rechte überall fÖör-
SCI Theologie der Inkarnation ist die Un- dert“ (GS 42)
terscheidung der beiden ‚unvermischten Aus dieser exemplarischen Betrach-
und unverwandelten Naturen Vorausset- Lung einıger zentraler Aussagen der Pas-
ZUNS der Synthese. Und hier 1mM Geheim- toralkonstitution lässt sich TEUNC
N1s selbst, In der ungebrochenen Einheit idealtypisch ein Muster der Modernitäts-
der ZweIl unversehrten Naturen, ist die verarbeitung In der Konzilstheologie aD-
utonomıle der irdischen Wirklic  eiten, strahieren: enDar reaglert die Theologie
der Eigenwert der wissenschaftlichen und YSIeNSs auf einen Anstofi, der S1€ VO AÄu-

<129.ethischen Disziplinen grundgelegt Ben der modernen Gesellschaft trifft das
Betrachtet IHNan diese exemplarische zeitgenössische Unbehagen Übergriff

Kezeption des modernen Autonomiege- der eligion auf nicht religiöse eutungs-
dankens In der Konzilstheologie AaUuSs der formen); S1e greift diesen Anstofß Zzweitfens
wissenssoziologischen Distanz heraus, auf, macht ihn sich eigen („richtige Auto-
1111US55 zweiftellos VO  b einer Überführung e1- nNnOomIlLe der irdischen Wirklichkeiten”) und
Ner zunächst systemfremden, Ja früher als überführt ihn ıIn eigene ommunikations-
systemfeindlich eingestuften Kommun1- formen (Schöpfungs- und Inkarnations-
kation (Unabhängigkeit der wissenschaft- theologie). DIe Pastoralkonstitution belässt
lichen VO  b der religiösen Weltdeutung) In CS jedoch nicht bei dieser Verinnerlichung
eine systeme1lgene, genumn theologische modernen Denkens, sondern versucht
Kommunikation gesprochen werden, die drittens In Form VO  u Gesellschaftskriti.
auf den Glaubensinhalten VO  b chöp- selbst wliederum andere ommunikations-
fung und Inkarnation ufruht Allerdings strukturen (z.B das politische, wirtschaft-
bleibt die Pastoralkonstitution bei dieser 1C. oder wissenschaftliche Subsystem)
„Verinnerlichung” moderner Strukturen beeinflussen. DIe vermittelnde Nnstanz
nicht stehen, sondern bewahrt auch eine hierzu, die CN aufgrun der Ausdi{fferenzie-
kritische Distanz ZU. sozlalen Umifeld LunNng der Subsysteme und der Inkompati-
der Moderne. DIe Akzeptanz der Autono- bilität ihrer ommunikationen auch geben

M _ Chenu, e Aufgabe der Kirche ın der Welt VOoO  3 heute, 1: Barauna Hrsg.), DIie Kirche
ın der Welt VOoO  3 heute Untersuchungen un: Kommentare ZuUu!r Pastoralkonstitution „Gaudium el

Spes’ des I{ Vatikanischen Konzils, dt Bearb Schurr, Salzburg 1967, 226-247, hier 2453
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29 M.-D. Chenu, Die Aufgabe der Kirche in der Welt von heute, in: G. Baraúna (Hrsg.), Die Kirche 
in der Welt von heute. Untersuchungen und Kommentare zur Pastoralkonstitution „Gaudium et 
Spes“ des II. Vatikanischen Konzils, dt. Bearb. v. V.  Schurr, Salzburg 1967, 226–247, hier: 243.

gesetzt, indem in den ethischen Einzelka-

piteln die in den Bereichen Ehe/Familie, 

Kultur, Wirtschaft, Politik und internatio-

naler Ordnung/Frieden ablaufenden Pro-

zesse mit einer sachgemäßen Perspektive, 

also mit humanwissenschaftlichen Mit-

teln, analysiert werden. Marie-Dominique 

Chenu sieht in seinem Kommentar zur 

Pastoralkonstitution hinter dieser konzep-

tionellen und inhaltlichen Aufnahme des 

modernen Autonomiedenkens die Basis 

des christlichen Glaubens überhaupt, die 

Inkarnationstheologie am Werk: „In die-

ser Theologie der Inkarnation ist die Un-

terscheidung der beiden ‚unvermischten 

und unverwandelten‘ Naturen Vorausset-

zung der Synthese. Und hier im Geheim-

nis selbst, in der ungebrochenen Einheit 

der zwei unversehrten Naturen, ist die 

Autonomie der irdischen Wirklichkeiten, 

der Eigenwert der wissenschaftlichen und 

ethischen Disziplinen […] grundgelegt“29.

Betrachtet man diese exemplarische 

Rezeption des modernen Autonomiege-

dankens in der Konzilstheologie aus der 

wissenssoziologischen Distanz heraus, so 

muss zweifellos von einer Überführung ei-

ner zunächst systemfremden, ja früher als 

systemfeindlich eingestuften Kommuni-

kation (Unabhängigkeit der wissenschaft-

lichen von der religiösen Weltdeutung) in 

eine systemeigene, genuin theologische 

Kommunikation gesprochen werden, die 

auf den Glaubensinhalten von Schöp-

fung und Inkarnation aufruht. Allerdings 

bleibt die Pastoralkonstitution bei dieser 

„Verinnerlichung“ moderner Strukturen 

nicht stehen, sondern bewahrt auch eine 

kritische Distanz zum sozialen Umfeld 

der Moderne. Die Akzeptanz der Autono-

mie der irdischen Wirklichkeiten ist nicht 

vorbehaltlos, sondern gilt nur solange als 

„richtige Autonomie“, als auch die Eigen-

gesetzlichkeiten der Welt (z.B. technische 

und naturwissenschaftliche Rationalität) 

ihre Grenze wahren. Als unüberschreit-

bare und durchaus von der religiösen Ethik 

überwachte Grenze gilt die unantastbare 

Würde der Menschen: „Kraft des ihr an-

vertrauten Evangeliums verkündet also die 

Kirche die Rechte des Menschen, und sie 

anerkennt und schätzt die Dynamik der 

Gegenwart, die diese Rechte überall för-

dert“ (GS 42).

Aus dieser exemplarischen Betrach-

tung einiger zentraler Aussagen der Pas-

toralkonstitution lässt sich – freilich 

idealtypisch – ein Muster der Modernitäts-

verarbeitung in der Konzilstheologie ab-

strahieren: Offenbar reagiert die Theologie 

erstens auf einen Anstoß, der sie vom Au-

ßen der modernen Gesellschaft trifft (das 

zeitgenössische Unbehagen am Übergriff 

der Religion auf nicht religiöse Deutungs-

formen); sie greift diesen Anstoß zweitens 

auf, macht ihn sich zu eigen („richtige Auto-

nomie der irdischen Wirklichkeiten“) und 

überführt ihn in eigene Kommunikations-

formen (Schöpfungs- und Inkarnations-

theologie). Die Pastoralkonstitution belässt 

es jedoch nicht bei dieser Verinnerlichung 

modernen Denkens, sondern versucht 

drittens in Form von Gesellschaftskritik 

selbst wiederum andere Kommunikations-

strukturen (z.B. das politische, wirtschaft-

liche oder wissenschaftliche Subsystem) 

zu beeinflussen. Die vermittelnde Instanz 

hierzu, die es aufgrund der Ausdifferenzie-

rung der Subsysteme und der Inkompati-

bilität ihrer Kommunikationen auch geben 
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I11USS, bildet die 1. SCHAUCI das Ethos Werten theologisch UMSCHANSCH werden
der Menschenrechte. 1e8es 1mM Wesent- soll: In einer Art theologischem nelg-
lichen dreigliedrige Muster der Moderni- NUNSSPIOZCSS 1mM gleic mıt eigenen Ira-
tätsverarbeitung Urc. das Konzil Anstofß Aitions- und Glaubensbeständen. In dieser
VO  b außen, nterne Verarbeitung, „Output” Intention befragt das Konzil „die Lehren
ach aufßen In Form VO  b Gesellschaftskri- der Kirche, AaUSs denen CN immer eues
tik) lässt sich auch ıIn den anderen beiden hervorholt, das mıt dem en In Einklang
hier fokussierenden Dokumenten nach- steht“ DiH DIe Transformation der
vollziehen, die auf entscheidende erte dee der Religionsfreiheit In die Sprache
der modernen Gesellschaft, Religionsfrei- des auDens WIT damıit bereits angezielt.
heit und religiöse Pluralität, reagleren. Der Teil der Erklärung ist insbeson-

dere den Grundlagen der Religionsfreiheit
Religionsfreiheit rm Kontext der gewidmet. Hıer wird ihre edeutung für
freien Glaubensentscheidung die Personenwürde des Einzelnen DiH 2
(Dignitatis humanae) aber auch für die gesellschaftliche Ordnung

DiH religiöse Gemeinschaften DiH
Der chritt uUuNsSsSeres Gaudium und das Gemeinwohl DiH gewürdigt.

ef Spes abgelesenen usters der Moderni- Der zwelıte Teil des kurzen Dokumentes
tätsverarbeitung, der Anstofß VO  b außen, beinhaltet 1U  b endgültig und offensichtlich
ist ebenfalls In der Erklärung ber die den zwelılıten chritt UuUNSsSeIes Verarbeitungs-
Religionsfreiheit prasent. Auch hier wird musters, nämlich die Überführung eines
zunächst VO ewusstsein der modernen modernen Menschenrechts In die OMMU-
Zeitgenossen U:  Cn „DIe Wur- nikationsform der Theologie. ntier dem
de der menschlichen Person kommt den 1le. „Die Religionsfreiheit 1mM Licht der Of-
Menschen unNnseIer eit immer mehr ZU. fenbarung‘ wird die entscheidende Paralle-
BewuflßSstsein, und CS wächst die Zahl derer, le zwischen moderner Religionsfreiheit und
die den nspruc. erheben, da{fß die Men- der Glaubenstradition In der Freiheit des
schen bei ihrem TIun ihr eigenes Urteil und Glaubensaktes esehen. „Besonders ist die
eine verantwortliche Freiheit besitzen und religiöse Freiheit In der Gesellsc. völlig
davon eDrauc machen sollen, nicht In inklang mıt der Freiheit des christlichen
ter ‚wang, sondern VO Bewufstsein der Glaubensaktes  ‚C6 DiH Festgemacht wird
Pflicht geleitet” DiH Zentrale erte diese Entsprechung In der Tradition. „ ES ist
der Moderne, Personenwürde und Frel- Hauptbestandteil der katholischen Lehre, In
heitsbewusstsein, die In ihrer Anwendung (,ottes Wort enthalten und VO  u den atern
auf die Religionsfreiheit VO  b katholischer tändig verkündet, der Mensch freiwil-
Kirche und Theologie skeptisch betrachtet lig Urc. SeINeN Glauben (ott tworten
oder gal en zurückgewiesen wurden,”” soll, da{fß dementsprechend niemand

sSseiINenNn illen ZUFK Annahme des auDenswerden hier als produktive Heraus{forde-
LunNng begriffen. ‚WU. werden d f<z DiH 10)

Ebentfalls bereits Beginn VO  u DIH DIe entscheidende Vertiefung rfährt
wird angedeutet, WIE mıt diesen modernen der theologische Aneignungsprozess der

Vgl Sauer/A Riedl, e Menschenrechte als (J)rt der Theologie. Eın fundamental- Uun:
raltheologischer Diskurs, Frankfurt/M. 2003, 1567
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30 Vgl. H. Sauer/A. Riedl, Die Menschenrechte als Ort der Th eologie. Ein fundamental- und mo-
raltheologischer Diskurs, Frankfurt/M. 2003, 156ff .

muss, bildet die Ethik, genauer das Ethos 

der Menschenrechte. Dieses im Wesent-

lichen dreigliedrige Muster der Moderni-

tätsverarbeitung durch das Konzil (Anstoß 

von außen, interne Verarbeitung, „Output“ 

nach außen in Form von Gesellschaftskri-

tik) lässt sich auch in den anderen beiden 

hier zu fokussierenden Dokumenten nach-

vollziehen, die auf entscheidende Werte 

der modernen Gesellschaft, Religionsfrei-

heit und religiöse Pluralität, reagieren.

3.2 Religionsfreiheit im Kontext der 
freien Glaubensentscheidung
(Dignitatis humanae)

Der erste Schritt unseres an Gaudium 

et spes abgelesenen Musters der Moderni-

tätsverarbeitung, der Anstoß von außen, 

ist ebenfalls in der Erklärung über die 

Religionsfreiheit präsent. Auch hier wird 

zunächst vom Bewusstsein der modernen 

Zeitgenossen ausgegangen: „Die Wür-

de der menschlichen Person kommt den 

Menschen unserer Zeit immer mehr zum 

Bewußtsein, und es wächst die Zahl derer, 

die den Anspruch erheben, daß die Men-

schen bei ihrem Tun ihr eigenes Urteil und 

eine verantwortliche Freiheit besitzen und 

davon Gebrauch machen sollen, nicht un-

ter Zwang, sondern vom Bewußtsein der 

Pflicht geleitet“ (DiH 1). Zentrale Werte 

der Moderne, Personenwürde und Frei-

heitsbewusstsein, die in ihrer Anwendung 

auf die Religionsfreiheit von katholischer 

Kirche und Theologie skeptisch betrachtet 

oder gar offen zurückgewiesen wurden,30 

werden hier als produktive Herausforde-

rung begriffen.

Ebenfalls bereits zu Beginn von DiH 

wird angedeutet, wie mit diesen modernen 

Werten theologisch umgegangen werden 

soll: in einer Art theologischem Aneig-

nungsprozess im Abgleich mit eigenen Tra-

ditions- und Glaubensbeständen. In dieser 

Intention befragt das Konzil „die Lehren 

der Kirche, aus denen es immer Neues 

hervorholt, das mit dem Alten in Einklang 

steht“ (DiH 1). Die Transformation der 

Idee der Religionsfreiheit in die Sprache 

des Glaubens wird damit bereits angezielt. 

Der erste Teil der Erklärung ist insbeson-

dere den Grundlagen der Religionsfreiheit 

gewidmet. Hier wird ihre Bedeutung für 

die Personenwürde des Einzelnen (DiH 2), 

aber auch für die gesellschaftliche Ordnung 

(DiH 3), religiöse Gemeinschaften (DiH 4) 

und das Gemeinwohl (DiH 6) gewürdigt. 

Der zweite Teil des kurzen Dokumentes 

beinhaltet nun endgültig und offensichtlich 

den zweiten Schritt unseres Verarbeitungs-

musters, nämlich die Überführung eines 

modernen Menschenrechts in die Kommu-

nikationsform der Theologie. Unter dem 

Titel „Die Religionsfreiheit im Licht der Of-

fenbarung“ wird die entscheidende Paralle-

le zwischen moderner Religionsfreiheit und 

der Glaubenstradition in der Freiheit des 

Glaubensaktes gesehen. „Besonders ist die 

religiöse Freiheit in der Gesellschaft völlig 

in Einklang mit der Freiheit des christlichen 

Glaubensaktes“ (DiH 9). Festgemacht wird 

diese Entsprechung in der Tradition. „Es ist 

Hauptbestandteil der katholischen Lehre, in 

Gottes Wort enthalten und von den Vätern 

ständig verkündet, daß der Mensch freiwil-

lig durch seinen Glauben Gott antworten 

soll, daß dementsprechend niemand gegen 

seinen Willen zur Annahme des Glaubens 

gezwungen werden darf “ (DiH 10).

Die entscheidende Vertiefung erfährt 

der theologische Aneignungsprozess der 
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Religionsfreiheit SCHLLEISLIC 1mM Rekurs auf Dingen jede Art VO  b ‚wang VO  u Selten der
die jesuanische Botschaft selbst und die Menschen ausgeschlossen ist  C6 (DH
ihr inhärente 1. die sich jedes Zwanges DIe Verortung der Religionsfreiheit
nthält und 1Ur In freier Zustimmung mıtten 1mM eigenen Glaubensgut leitet

SCHLLEISLIC. ZU. dritten chritt des obengwerden kann. „Denn Christus
elister und Herr und zugleic. sanft idealtypisch entworfenen usters der MO-

und demütig VO  b erzen, hat SEe1INe Jun dernitätsverarbeitungen ber dem gesell-
gCcI In Geduld gewinnen esucht und schaftskritischen Impetus, den die Kirche
eingeladen DiH 11) amı lässt sich der modernen Gesellschaft und idealiter
kommunikationstheoretisch erneut die sich selbst) gegenüber entwickelt. So wird
Überführung eiInes zunächst außerkirch- Religionsfreiheit nicht 1Ur als Anstofß VO  b

lichen, ethischen Anstofßes In theologische aufßen wahrgenommen und mıt dem e1-
Sprachformen konstatieren. Durchaus 1mM Glaubensgut identifiziert, sondern
Sinne der Luhmannschen ommunikati- auch als ethischer Ma{ßsstab die reale (Je-
onstheorie kann dieser Transformations- sellschaft angelegt. DIe Kirche egreift sich
PIOZCSS och präzislert werden. Wenn die 1U  b als Anwiältin der Religionsfreiheit, die
Kommunikationen eiInNnes Subsystems 1Ur S1e bei den Mitgliedern der eigenen Clau-
Urc. eigene Üperationen erzeugt werden bensgemeinschaft, aber auch In Gesell-
können, dann kann der Kommunikations- schaft und Politik insgesamt einfordert:
inhalt „Religionsfreiheit” nicht blofß VO  b Das Konzil richtet eine „Mahnung die
aufßen In das Religionssystem importiert Katholiken und die alle Menschen,
und implementiert, sondern 1111US55 AaUS den da{fß S1e sich angelegentlich VOLF ugen stel-
eigenen kommunikativen Möglichkeiten len, WIE notwendig die Religionsfreiheit
heraus intern entwickelt werden. Daher ist, besonders In der gegenwärtigen Situa-

tion der Menschheitsfamilie“ DiHwird In der Argumentationsstruktur der
Erklärung die Religionsfreiheit durchaus In idealtypischer Form kann also auch 1mM
nicht als ethischer Impuls VO  b außen, der für das /weite Vatikanum und Se1lINer Wiır-
übernommen wird, begriffen, sondern kungsgeschichte zentralen Dekret ber
als genulner und eigener Glaubensinhalt die Religionsfreiheit Verarbeitungs-
Religionsfreiheit gehört dem esen des schema VO  u Modernität (äußerer Anstof,

kommunikative Transformation In theolo-auDens „ ES entspricht also völlig der
Wesensart des auDens, da{fß In religiösen gische nhalte, gesellschaftskritischer Im-

41 Der Kommentar VOoO  3 Wenzel IMH bringt diese Entdeckung der Religionsfreiheit innerhalb
des eigenen Glaubensgutes zu Ausdruck: „DIESs bedeutet ber nicht, dass Clie wahre Religion
VOoO  3 der Religionsfreiheit gewissermalßen unberührt bleibt, sondern dass Clie Begründung der
Religionsfreiheit 1Ns Pentrum des Glaubensguts Cieser Religion gehört” Kleine Geschichte S
Anm 31 2271); ın ahnlichem Duktus Siebenrock, Theologischer Kommentar ZuUu!r Erklärung
über Cdie religiöse Freiheit Dignitatis humanae, 1: Hünermann/ Hilberath Hrsg.), Herders the-
ologischer Kommentar zu / weiten Vatikanischen Konzil (S. Anm 3) 4, 125-218, hier
199 „ S zeichnet das Konzil un: diese Erklärung AaUS, dass 61€E die Herausforderung durch Cdie
Entwicklung der Neuzeit ın radikaler Welse beantwortet, indem nach den verborgenen urzeln
des Anliegens ın der eigenen Tradition, insbesondere der Schrift gefragt wird”
Vgl ZUuU!T Bedeutung der Religionsfreiheit 1m politischen Handeln der Kirche, VOT allem während
des Pontihkats Johannes Paul I{ Siebenrock, Theologischer Kommentar ZuUu!r Erklärung über Cdie
religiöse Freiheit (S. Anm 1) 20108
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31 Der Kommentar von K. Wenzel zu DiH bringt diese Entdeckung der Religionsfreiheit innerhalb 
des eigenen Glaubensgutes zum Ausdruck: „Dies bedeutet aber nicht, dass die wahre Religion 
von der Religionsfreiheit gewissermaßen unberührt bleibt, sondern dass die Begründung der 
Religionsfreiheit ins Zentrum des Glaubensguts dieser Religion gehört“ (Kleine Geschichte [s. 
Anm. 3], 227f); in ähnlichem Duktus R. Siebenrock, Th eologischer Kommentar zur Erklärung 
über die religiöse Freiheit Dignitatis humanae, in: Hünermann/Hilberath (Hrsg.), Herders the-
ologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil (s. Anm. 3), Bd. 4, 125–218, hier: 
199: „Es zeichnet das Konzil und diese Erklärung aus, dass sie die Herausforderung durch die 
Entwicklung der Neuzeit in radikaler Weise beantwortet, indem nach den verborgenen Wurzeln 
des Anliegens in der eigenen Tradition, insbesondere der Schrift  gefragt wird“.

32 Vgl. zur Bedeutung der Religionsfreiheit im politischen Handeln der Kirche, vor allem während 
des Pontifi kats Johannes Paul II.: Siebenrock, Th eologischer Kommentar zur Erklärung über die 
religiöse Freiheit (s. Anm. 31), 201ff .

Religionsfreiheit schließlich im Rekurs auf 

die jesuanische Botschaft selbst und die 

ihr inhärente Ethik, die sich jedes Zwanges 

enthält und nur in freier Zustimmung an-

genommen werden kann. „Denn Christus 

unser Meister und Herr und zugleich sanft 

und demütig von Herzen, hat seine Jün-

ger in Geduld zu gewinnen gesucht und 

eingeladen“ (DiH 11). Damit lässt sich 

kommunikationstheoretisch erneut die 

Überführung eines zunächst außerkirch-

lichen, ethischen Anstoßes in theologische 

Sprachformen konstatieren. Durchaus im 

Sinne der Luhmann’schen Kommunikati-

onstheorie kann dieser Transformations-

prozess noch präzisiert werden. Wenn die 

Kommunikationen eines Subsystems nur 

durch eigene Operationen erzeugt werden 

können, dann kann der Kommunikations-

inhalt „Religionsfreiheit“ nicht bloß von 

außen in das Religionssystem importiert 

und implementiert, sondern muss aus den 

eigenen kommunikativen Möglichkeiten 

heraus intern entwickelt werden. Daher 

wird in der Argumentationsstruktur der 

Erklärung die Religionsfreiheit durchaus 

nicht als ethischer Impuls von außen, der 

übernommen wird, begriffen, sondern 

als genuiner und eigener Glaubensinhalt. 

Religionsfreiheit gehört dem Wesen des 

Glaubens an: „Es entspricht also völlig der 

Wesensart des Glaubens, daß in religiösen 

Dingen jede Art von Zwang von Seiten der 

Menschen ausgeschlossen ist“ (DH 10).31

Die Verortung der Religionsfreiheit 

mitten im eigenen Glaubensgut leitet 

schließlich zum dritten Schritt des oben 

idealtypisch entworfenen Musters der Mo-

dernitätsverarbeitungen über: dem gesell-

schaftskritischen Impetus, den die Kirche 

der modernen Gesellschaft (und idealiter 

sich selbst) gegenüber entwickelt. So wird 

Religionsfreiheit nicht nur als Anstoß von 

außen wahrgenommen und mit dem ei-

genen Glaubensgut identifiziert, sondern 

auch als ethischer Maßstab an die reale Ge-

sellschaft angelegt. Die Kirche begreift sich 

nun als Anwältin der Religionsfreiheit, die 

sie bei den Mitgliedern der eigenen Glau-

bensgemeinschaft, aber auch in Gesell-

schaft und Politik insgesamt einfordert: 

Das Konzil richtet eine „Mahnung an die 

Katholiken und die Bitte an alle Menschen, 

daß sie sich angelegentlich vor Augen stel-

len, wie notwendig die Religionsfreiheit 

ist, besonders in der gegenwärtigen Situa-

tion der Menschheitsfamilie“ (DiH 15).32 

In idealtypischer Form kann also auch im 

für das Zweite Vatikanum und seiner Wir-

kungsgeschichte so zentralen Dekret über 

die Religionsfreiheit unser Verarbeitungs-

schema von Modernität (äußerer Anstoß, 

kommunikative Transformation in theolo-

gische Inhalte, gesellschaftskritischer Im-
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petus) erkannt werden. Auch Was die dritte {Uu:  3 DIe Argumentationsstrategie des Do-
kumentes zielt insbesondere auf (Jemeln-ethische Herausforderung der Moderne

für Religionsgemeinschaften angeht, die samkeiten den Religionen aD Es
Akzeptanz VO  b religiöser Pluralität, lässt beginnt mıt den en Religionen gemel-
sich diese Vorgehensweise der Konzilsthe- Nen Ausgangspunkten, den S1€ einenden
ologie ausmachen, Was ein kurzer 1C auf Fragen ach Sinn und Bestimmung des
Ostra gefate belegen s<oll.° Daselins (vgl. 1,3) Sukzessive wird

die Kontflikt verhindernde Reflexion auf
Gemeinsamkeiten auf einer religionsphä-Religiöse PDluralıtät rm Kontext des

christlichen Heilsuniversalismus nomenologischen Ebene SCHLLEISLIC e1-
Ner christlichen Theologie der ReligionenNostra aetate)
weitergeführt, die 1mM Innern des eigenen
auDens ach Gründen für eine friedliche„Kein anderes Dokument des Konzils

rückt die Wahrnehmung der G egenwart Koex1istenz und Kooperation der er-
den betonten nfang des Texts, dass schiedlichen Religionen Ausschau hält Im

CS diesen Worten als Sseinem 11- Verlauf des Dokuments wird die nterne
tel zıtilert werden WwiIrcl: Ostra gefafte In theologische Kommunikationsform VOCI-

LINLSETET Zeit > Mıt diesem OommMeNnlar stärkt. Aus der Binnenperspektive formu-
macht nut Wenzel auf die Bedeutung liert das Konzil SCHLLEISLIC die theologische
aufmerksam, die der Aufßere Ansto{(ß auch eptanz und Wertschätzung nicht-
für die Erklärung ber das Verhältnis der christlicher religiöser Überzeugungen:

„DIe katholische Kirche nichts VO  bKirche den nichtchristlichen Religionen
hat. Das Konzil reaglerte mıt dem Dekret Nledem ab, Was In diesen Religionen wahr
auf die In heutiger Sprache formuliert und heilig ist  C6 (NA 2 Dadurch wird den
Globalisierung, die sich auf politischer, anderen Religionen zugestanden, ebenfalls
wirtschaftlicher, insbesondere aber auch authentische Formen VO  b eil beinhal-
auf kultureller und religiöser Ebene bereits ten, auch Wenn der Beurteilungsmafsstab
In den 60er Jahren des VEISANSCHEN Jahr- alur die eigene Tradition und das eigene
hunderts abzeichnete. Mıt dem /Zusam- Heilsverständnis bleiben
menrücken der Religionen 1111US55 ebenso amı beschreitet Ostra gefate den
deren Verhältnis untereinander theolo- Mittelweg zwischen einem „Exklusivis-
gische Klärung finden. Auch hier bildet L  MuSsS , der alle nichtchristlichen Heilsan-
also der gesellschaftliche Kontext ein zent- gebote verwirft, und einer „pluralistischen
rales Movens ZUFK Konzilserklärung. Religionstheologie”, für die verschiedene

Ostra gefafte ausdrücklich Heilswege gleichwertig Sind. In Form eiInes
die großen nichtchristlichen Weltreligi- „Inklusivismus” umgreift die Konzilstheo-
ONEeN Hinduismus, uddhismus, Islam, Ju. ogie vielmehr die nichtchristlichen Heils-
dentum Olflenbar In der Reihenfolge WESC als auf das Christentum hingeordnet.
nehmender theologischer ähe der jeweils Obwohl also theologisch keine Gleichwer-
leitenden religiösen Ideen ZU. Christen- tigkeit der religiösen Traditionen behauptet

Fur Cdie interkonfessionelle JToleranz, Cdie ebenfalls 1ın Habermas nOormatıven Vorgaben gefordert
wird (S.0.) WAre 1ne aıhnliche Analyse des Okumene-Dekrets Ntatis vedin tegratio notwendig.
Darauf 111US$5 AUS Platzgründen hier verzichtet werden.
Wenzel, Kleine Geschichte s Anm 3) 135
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33 Für die interkonfessionelle Toleranz, die ebenfalls in Habermas’ normativen Vorgaben gefordert 
wird (s.o.), wäre eine ähnliche Analyse des Ökumene-Dekrets Unitatis redintegratio notwendig. 
Darauf muss aus Platzgründen hier verzichtet werden.

34 Wenzel, Kleine Geschichte (s. Anm. 3), 135.

petus) erkannt werden. Auch was die dritte 

ethische Herausforderung der Moderne 

für Religionsgemeinschaften angeht, die 

Akzeptanz von religiöser Pluralität, lässt 

sich diese Vorgehensweise der Konzilsthe-

ologie ausmachen, was ein kurzer Blick auf 

Nostra aetate belegen soll.33

3.3 Religiöse Pluralität im Kontext des 
christlichen Heilsuniversalismus 
(Nostra aetate)

„Kein anderes Dokument des Konzils 

rückt die Wahrnehmung der Gegenwart 

so an den betonten Anfang des Texts, dass 

es stets unter diesen Worten als seinem Ti-

tel zitiert werden wird: Nostra aetate – In 

unserer Zeit“34. Mit diesem Kommentar 

macht Knut Wenzel auf die Bedeutung 

aufmerksam, die der äußere Anstoß auch 

für die Erklärung über das Verhältnis der 

Kirche zu den nichtchristlichen Religionen 

hat. Das Konzil reagierte mit dem Dekret 

auf die – in heutiger Sprache formuliert – 

Globalisierung, die sich auf politischer, 

wirtschaftlicher, insbesondere aber auch 

auf kultureller und religiöser Ebene bereits 

in den 60er Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts abzeichnete. Mit dem Zusam-

menrücken der Religionen muss ebenso 

deren Verhältnis untereinander theolo-

gische Klärung finden. Auch hier bildet 

also der gesellschaftliche Kontext ein zent-

rales Movens zur Konzilserklärung.

Nostra aetate behandelt ausdrücklich 

die großen nichtchristlichen Weltreligi-

onen Hinduismus, Buddhismus, Islam, Ju-

dentum – offenbar in der Reihenfolge zu-

nehmender theologischer Nähe der jeweils 

leitenden religiösen Ideen zum Christen-

tum. Die Argumentationsstrategie des Do-

kumentes zielt insbesondere auf Gemein-

samkeiten unter den Religionen ab. Es 

beginnt mit den allen Religionen gemei-

nen Ausgangspunkten, den sie einenden 

Fragen nach Sinn und Bestimmung des 

Daseins (vgl. NA 1,3). Sukzessive wird 

die Konflikt verhindernde Reflexion auf 

Gemeinsamkeiten auf einer religionsphä-

nomenologischen Ebene schließlich zu ei-

ner christlichen Theologie der Religionen 

weitergeführt, die im Innern des eigenen 

Glaubens nach Gründen für eine friedliche 

Koexistenz und Kooperation der unter-

schiedlichen Religionen Ausschau hält. Im 

Verlauf des Dokuments wird so die interne 

theologische Kommunikationsform ver-

stärkt. Aus der Binnenperspektive formu-

liert das Konzil schließlich die theologische 

Akzeptanz und Wertschätzung nicht-

christlicher religiöser Überzeugungen: 

„Die katholische Kirche lehnt nichts von 

alledem ab, was in diesen Religionen wahr 

und heilig ist“ (NA 2). Dadurch wird den 

anderen Religionen zugestanden, ebenfalls 

authentische Formen von Heil zu beinhal-

ten, auch wenn der Beurteilungsmaßstab 

dafür die eigene Tradition und das eigene 

Heilsverständnis bleiben.

Damit beschreitet Nostra aetate den 

Mittelweg zwischen einem „Exklusivis-

mus“, der alle nichtchristlichen Heilsan-

gebote verwirft, und einer „pluralistischen 

Religionstheologie“, für die verschiedene 

Heilswege gleichwertig sind. In Form eines 

„Inklusivismus“ umgreift die Konzilstheo-

logie vielmehr die nichtchristlichen Heils-

wege als auf das Christentum hingeordnet. 

Obwohl also theologisch keine Gleichwer-

tigkeit der religiösen Traditionen behauptet 
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wird, ist dennoch ein Weg gefunden, einer- Liebe auf sich g  INCNH, damıt alle das
SEILS die eigene Identität wahren und All- eil erlangen‘ (Hervorhebungen
dererseits die Alterität anderer Religionen Hıer wird die tiefere Begründungsebene
anzuerkennen und wertzuschätzen. DIe des Toleranz ermöglichenden christlichen

Heilsuniversalismus ersic.  1C. Er wirdHabermassche Forderung ach dem VO  u

den Religionsgemeinschaften selbst e1nN- 1DUIISC. abgelesen 1mM ESCANIC Jesu YT1S-
zuräumenden Zugeständnis der religiösen {l das als Selbsthingabe des Gottessohnes
Pluralität ist damıt r{ullt ‚Daher kann CS für alle Menschen, als „kenotische emuts-

38keine Allianz der Religionen die AÄn- christologie gedeutet wiIird. Mıt dieser
deren oder Sarl die Moderne gebe  36 DIe Verankerung 1mM Zentrum christlicher SO-
theologische Umsetzung des Religionsplu- teriologie ist die eptanz religiöser Plu-
ralismus geht 1mM Dokument och welter. ralität ebenfalls ıIn genumn theologischen
Das Theologumenon, das eine Alterität Sprachformen ausgedrückt.
derer Religionen In der innerchristlichen Auch der dritte für Gaudium ef Spes
1C. zulässt, Ja als unabdingbar erachtet, und Dignitatis humanae herausgearbeitete
ist zugleic. die theologisch leitende dee chritt ZUFK Modernitätsverarbeitung, die
des Dekrets: der christologisch begründete Gesellschaftskritik, ist In der Erklärung
Heilsuniversalismus. In 1) el CS be- den nichtchristlichen Religionen prasent.

Das Konzil ordert die nunmehr theolo-reits „Seine Gottes, AÄ Vorsehung, die
Bezeugung Se1INer (,ute und seiInNne Heilsrat- giSC begründete, weltanschauliche und
schlüsse erstrecken sich auf alle Menschen religiöse Toleranz innerkirchli und für

die Gesellschaft vehement ein „Deshalbpricht VO  b einer Wahrheit,
„die alle Menschen erleuchtet“. Und oter10- verwirft die Kirche jede Diskriminierung
ogisch deutlichsten deutet das eiInNnes Menschen oder jeden Gewaltakt SC

heilsuniversalistisch:Christusgeschehen SCH ihn Se1INer asse oder Farbe, S@1-
„Auch hat Ja Christus In Freiheit, NS tandes oder Se1lINer eligion willen,
der Sunden er Menschen willen, SEe1IN weil dies dem (GJelst Christi widerspricht”
Leiden und seiInen Tod AaUuSs unendlıiıcher (NA So olg auch Ostra gefate

DIiese Balance VOoO  3 Identitätsbewahrung Uun: Akzeptanz VO  3 Alterität Uun: damit Pluralität kons-
atlıert uch Siehenrock: „Beides Iso gehört Anerkennung der anderen Uun: chris-
tologisch fundierte Identität, Cdie Cdie Anerkennung der anderen YST ermöglicht” (Areopagrede
der Kirche. DIie Haltung der Kirche den nicht-christlichen Religionen, ın HerKorr Sonder-
heft 40-44, hier 42)
Ebd.,
Vgl Wenzel, Kleine Geschichte s Anm. 3) 136 „DIE theologische Begründung Cieser Perspek-
[1ve hat ihre Verankerung 1ın der Frkenntnis des allgemeinen Heilswillens Gottes, der sich auf
alle Menschen erstreckt.“

Siebenrock, Theologischer Kommentar ZuUu!r Erklärung über Cdie Haltung der Kirche den
nichtchristlichen Religionen Ostrag aetate, 1n Hünermann/ Hilberath Hrsg.), Herders theo-
logischer Kommentar zu / weiten Vatikanischen Konzil s Anm 3) 3, 591-693, hier
666; vgl uch Siebenrocks Bestimmung der theologischen Grundstruktur VOoO  3 Ostrag Aetate
ehb. ‚Daher cehe ich Cdie theologische Leitidee des lextes ın der FEinheit der Heilsgeschichte
auf dem Hintergrund einer kenotisch-pneumatischen Christologie. Von dieser Sendung C'hristi
her wird Cdie Haltung der Kirche als [ Menst der Anerkennung Uun: der Liebe für alle Menschen
bestimmt“.
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35 Diese Balance von Identitätsbewahrung und Akzeptanz von Alterität und damit Pluralität kons-
tatiert auch R. Siebenrock: „Beides also gehört zusammen: Anerkennung der anderen und chris-
tologisch fundierte Identität, die die Anerkennung der anderen erst ermöglicht“ (Areopagrede 
der Kirche. Die Haltung der Kirche zu den nicht-christlichen Religionen, in HerKorr Sonder-
heft  [2005], 40–44, hier: 42).

36 Ebd., 43.
37 Vgl. Wenzel, Kleine Geschichte (s. Anm. 3), 136: „Die theologische Begründung dieser Perspek-

tive hat ihre Verankerung in der Erkenntnis des allgemeinen Heilswillens Gottes, der sich auf 
alle Menschen erstreckt.“

38 R. Siebenrock, Th eologischer Kommentar zur Erklärung über die Haltung der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen Nostra aetate, in: Hünermann/Hilberath (Hrsg.), Herders theo-
logischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil (s. Anm. 3), Bd. 3, 591–693, hier: 
666; vgl. auch Siebenrocks Bestimmung der theologischen Grundstruktur von Nostra aetate 
ebd.: „Daher sehe ich die theologische Leitidee des Textes in der Einheit der Heilsgeschichte 
auf dem Hintergrund einer kenotisch-pneumatischen Christologie. Von dieser Sendung Christi 
her wird die Haltung der Kirche als Dienst der Anerkennung und der Liebe für alle Menschen 
bestimmt“.

wird, ist dennoch ein Weg gefunden, einer-

seits die eigene Identität zu wahren und an-

dererseits die Alterität anderer Religionen 

anzuerkennen und wertzuschätzen.35 Die 

Habermas’sche Forderung nach dem von 

den Religionsgemeinschaften selbst ein-

zuräumenden Zugeständnis der religiösen 

Pluralität ist damit erfüllt: „Daher kann es 

keine Allianz der Religionen gegen die An-

deren oder gar die Moderne geben“36. Die 

theologische Umsetzung des Religionsplu-

ralismus geht im Dokument noch weiter. 

Das Theologumenon, das eine Alterität an-

derer Religionen in der innerchristlichen 

Sicht zulässt, ja als unabdingbar erachtet, 

ist zugleich die theologisch leitende Idee 

des Dekrets: der christologisch begründete 

Heilsuniversalismus. In NA 1,2 heißt es be-

reits: „Seine [Gottes, A.K.] Vorsehung, die 

Bezeugung seiner Güte und seine Heilsrat-

schlüsse erstrecken sich auf alle Menschen 

[…]“. NA 2 spricht von einer Wahrheit, 

„die alle Menschen erleuchtet“. Und soterio-

logisch am deutlichsten deutet NA 4 das 

Christusgeschehen heilsuniversalistisch: 

„Auch hat ja Christus […] in Freiheit, um 

der Sünden aller Menschen willen, sein 

Leiden und seinen Tod aus unendlicher 

Liebe auf sich genommen, damit alle das 

Heil erlangen“ (Hervorhebungen A.K.).37 

Hier wird die tiefere Begründungsebene 

des Toleranz ermöglichenden christlichen 

Heilsuniversalismus ersichtlich: Er wird 

biblisch abgelesen im Geschick Jesu Chris-

ti, das als Selbsthingabe des Gottessohnes 

für alle Menschen, als „kenotische Demuts-

christologie“38 gedeutet wird. Mit dieser 

Verankerung im Zentrum christlicher So-

teriologie ist die Akzeptanz religiöser Plu-

ralität ebenfalls in genuin theologischen 

Sprachformen ausgedrückt.

Auch der dritte für Gaudium et spes 

und Dignitatis humanae herausgearbeitete 

Schritt zur Modernitätsverarbeitung, die 

Gesellschaftskritik, ist in der Erklärung zu 

den nichtchristlichen Religionen präsent. 

Das Konzil fordert die nunmehr theolo-

gisch begründete, weltanschauliche und 

religiöse Toleranz innerkirchlich und für 

die Gesellschaft vehement ein: „Deshalb 

verwirft die Kirche jede Diskriminierung 

eines Menschen oder jeden Gewaltakt ge-

gen ihn um seiner Rasse oder Farbe, sei-

nes Standes oder seiner Religion willen, 

weil dies dem Geist Christi widerspricht“ 

(NA 5). So folgt auch Nostra aetate un-
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Muster. Erneut wurde eine ad- „Verarbeitungsschritten Aufgreifen eiInes
t1ve Forderung der modernen Gesellschaft, Anstofßes VO  b außen, Umarbeitung die-
der religiöse Pluralismus, aufgegriffen, SCI Aufßeren mpulse In innertheologische
eigen gemacht, mıt eigenen theolo- ommunikationstormen und Formulie-
ischen Reflexionstormen verbunden, und LUNS daraus abgeleiteter normatıver Pos-
SCHLLEISLIC als ethisches Postulat auch der tulate.
modernen Gesellschaft selbst gegenüber In einem mühsamen Anelgnungspro-
eingefordert. Zn hat sich das /weite Vatikanum auf

diese elise die Ideale der rechten Autono-
ml1e wissenschaftlicher Weltdeutung, der

VWas Dleibt Vo Zwelıten Religionsfreiheit und der religiösen Tole-
Vatikanum? Falnlz eigen gemacht, S1€ mıt christlichen
Das ermacntTnNıs n modernIsie- Glaubensinhalten abgestimmt, korrekter
rungstheoretischer Deutung S1€ In christlichen Glaubeninhalten wileder

gefunden, und SCHLLEISLIC. auch als ad-

iıne modernisierungstheoretische Kon- tiven Nspruc. die moderne Gesell-
ziılshermeneutik egreift wesentliche Er- schaft selbst zurückgespiegelt. amı ze1igt
C1IgNISSE und nhalte des /welten Vatika- sich die überaus difterenzierte Haltung, die
nischen Konzils als Reaktionsformen der das /welte Vatikanum gegenüber der MoO-
katholischen Glaubensgemeinschaft auf derne eINNıMmM S1e wird nämlich weder
die S1€ umgebenden Modernisierungspro- r1gOoros abgelehnt och infach affirmativ

amı wird TELNC nicht der Än- übernommen. hre normatıven Gehalte
spruch erhoben, das Konzil allein werden durchaus Bewahrung eigener

dieser Perspektive deuten. Einige Identität auf KOMPp atibilität mıt eigenen
Grundzüge der Konzilstheologie, die ligiösen Traditionen abgeglichen und bel
mindest die drei hier fokussierten oku- Vereinbarkeit verinnerlicht. DIe moderne

(GS> DIiH, NA) durchziehen, kön- Gesellschaft wird dann aber auch auf
Hen mıt diesem Deutungsmodell jedoch diese ihre eigenen Ideale festgelegt und
rhellt werden. dort kritisiert, S1€ In autodestruktiven

Legt IHNan die VO  b Habermas formu- Modernisierungsprozessen ihre ethischen
ierten normatıven Postulate Religi- Ressourcen selbst Zersior Im Vergleich
onsgemeinschaften Grunde (Autorität einer antimodernistisch gepragten VOr-
der Wissenschaft, Verfassungsstaat mıt konzilstheologie hat das /Zweilte Vatikanum
Religionsfreiheit, Pluralität der Konfessi- damıt eine CU«eC Selbstsituierung derO-
ONEeN und Religionen und olg IHNan der ischen Kirche 1mM Kontext der modernen
Luhmannschen Analyse moderner KOom- Gesellschaft möglich emacht. DIe Kirche
munikationsstrukturen, wonach VO  b e1- versteht sich zunehmend als Anwiältin e1-
Ner „Autopoiesis’, einer kommunikativen nıger normatıver Gehalte der Moderne,
Selbsterhaltung gesellschaftlicher Teilsys- die S1€ 1U auch deren Pathologien
teme auszugehen ist, ze1igt sich ein diesen verteidigt. S1e verbindet auf konstruktive
„Aufßenbedingunge  n  C6 durchaus S55 e1se Modernitätskompatibilität und MoO-

dernitätskritik.tes Verarbeitungsmuster VO  b Moderni-
tat In der Konzilstheologie. Es besteht, In DIe Auseinandersetzung mıt dem
dem hier deduzierten Modell, AaUS den drei dernen Kontext, WIE S1€ auf dem /welten
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serem Muster. Erneut wurde eine norma-

tive Forderung der modernen Gesellschaft, 

der religiöse Pluralismus, aufgegriffen, zu 

eigen gemacht, d.h. mit eigenen theolo-

gischen Reflexionsformen verbunden, und 

schließlich als ethisches Postulat auch der 

modernen Gesellschaft selbst gegenüber 

eingefordert.

4 Was bleibt vom Zweiten
Vatikanum?
Das Vermächtnis in modernisie-
rungstheoretischer Deutung

Eine modernisierungstheoretische Kon-

zilshermeneutik begreift wesentliche Er-

eignisse und Inhalte des Zweiten Vatika-

nischen Konzils als Reaktionsformen der 

katholischen Glaubensgemeinschaft auf 

die sie umgebenden Modernisierungspro-

zesse. Damit wird freilich nicht der An-

spruch erhoben, das ganze Konzil allein 

unter dieser Perspektive zu deuten. Einige 

Grundzüge der Konzilstheologie, die zu-

mindest die drei hier fokussierten Doku-

mente (GS, DiH, NA) durchziehen, kön-

nen mit diesem Deutungsmodell jedoch 

erhellt werden.

Legt man die von Habermas formu-

lierten normativen Postulate an Religi-

onsgemeinschaften zu Grunde (Autorität 

der Wissenschaft, Verfassungsstaat mit 

Religionsfreiheit, Pluralität der Konfessi-

onen und Religionen) und folgt man der 

Luhmann’schen Analyse moderner Kom-

munikationsstrukturen, wonach von ei-

ner „Autopoiesis“, einer kommunikativen 

Selbsterhaltung gesellschaftlicher Teilsys-

teme auszugehen ist, zeigt sich ein diesen 

„Außenbedingungen“ durchaus angepass-

tes Verarbeitungsmuster von Moderni-

tät in der Konzilstheologie. Es besteht, in 

dem hier deduzierten Modell, aus den drei 

„Verarbeitungsschritten“: Aufgreifen eines 

Anstoßes von außen, Umarbeitung die-

ser äußeren Impulse in innertheologische 

Kommunikationsformen und Formulie-

rung daraus abgeleiteter normativer Pos-

tulate.

In einem mühsamen Aneignungspro-

zess hat sich das Zweite Vatikanum auf 

diese Weise die Ideale der rechten Autono-

mie wissenschaftlicher Weltdeutung, der 

Religionsfreiheit und der religiösen Tole-

ranz zu eigen gemacht, sie mit christlichen 

Glaubensinhalten abgestimmt, korrekter 

sie in christlichen Glaubeninhalten wieder 

gefunden, und schließlich auch als norma-

tiven Anspruch an die moderne Gesell-

schaft selbst zurückgespiegelt. Damit zeigt 

sich die überaus differenzierte Haltung, die 

das Zweite Vatikanum gegenüber der Mo-

derne einnimmt. Sie wird nämlich weder 

rigoros abgelehnt noch einfach affirmativ 

übernommen. Ihre normativen Gehalte 

werden durchaus unter Bewahrung eigener 

Identität auf Kompatibilität mit eigenen re-

ligiösen Traditionen abgeglichen und bei 

Vereinbarkeit verinnerlicht. Die moderne 

Gesellschaft wird dann aber auch genau auf 

diese – ihre eigenen – Ideale festgelegt und 

dort kritisiert, wo sie in autodestruktiven 

Modernisierungsprozessen ihre ethischen 

Ressourcen selbst zerstört. Im Vergleich 

zu einer antimodernistisch geprägten Vor-

konzilstheologie hat das Zweite Vatikanum 

damit eine neue Selbstsituierung der katho-

lischen Kirche im Kontext der modernen 

Gesellschaft möglich gemacht. Die Kirche 

versteht sich zunehmend als Anwältin ei-

niger normativer Gehalte der Moderne, 

die sie nun auch gegen deren Pathologien 

verteidigt. Sie verbindet auf konstruktive 

Weise Modernitätskompatibilität und Mo-

dernitätskritik.

Die Auseinandersetzung mit dem mo-

dernen Kontext, wie sie auf dem Zweiten 
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Vatikanum stattfand, hat aber nicht 1Ur Identität gelungen.“ E1n bleibendes
das Aufßenverhältnis VO  b Kirche veran- Vermächtnis des /welten Vatikanum kann
dert. Ebenso wichtig 1st, dass Urc. die In der Vergegenwärtigung dieses komple-
ethischen mpulse VO  b aufßsen auch die XCI und erfolgreichen Identitätsfindungs-
eigenen theologischen Kommunikations- PIFOZCSSCS ausgemacht werden. Auf dem
und Reflexionstormen stimuliert wurden. Konzil durfte die katholische Kirche die
Der Herausforderung Urc. die ethischen wI1Ie CN scheint mittlerweile weitgehend
Gehalte der Moderne verdankt die The- verschüttete kollektive Erfahrung
ologie des Konzils nicht weniger als die chen, dass eine theologisch verantworteite

Wiederentdeckung zentraler Bestandteile und verarbeitete Öffnung ach aufßen nicht
ihrer eigenen Tradition und ihrer Identi- identitätszerstörend, sondern 1mM Gegenteil
tat die Bedeutung VO  b Schöpfungs- und identitätskonstituilerend wirkt. 1ese Er-
Inkarnationstheologie In Gaudium ef SpeS, fahrung reflexiv In einer kenotisch SC-
die Wertschätzung der freien Glaubensent- richteten Theologie einzuholen, bleibt als
scheidung In Dignitatis humanae und das Aufgabenstellung des Konzils der Theolo-
Bekenntnis einem universalen Heils- gie unNnserer Tage aufgetragen.
willen (‚ottes ıIn Ostra aetafte, der en
Menschen gilt und den eine demütig-ke- Der Autor Dr Ansgar YTeutfzer geb,
notische Christologie AaUS dem eSCAIC. 19/5 In Saarbrücken, ist Univ-Ass der

Privatunmntversitat 1INZ. FÜr seine Dissertatit-Jesu selbst herausliest.“”
In einer modernisierungstheore- „Kritische Zeitgenossenschafft. Die ÜSTO-

tischen Deutung ist dem /weiten Vatı- ralkonstitution (audium el SDCS moderni-
kanum OlflenDar eine anspruchsvolle und sierungstheoretisch gedeutet und SyYSteEMA-
nicht spannungsfreie Synthese AaUS Moder- tisch-theologisch entfaltet” rhielt den
nitätsverarbeitung, Gesellschaftskriti. und Karl-Rahner-Preis für theologische FOr-
Bewahrung, Ja Wiederentdeckung der e1- schung 2006.

DIeser kenotisch begründete universale Heilswille 1st durchaus eın theologisches LeitmotiıY der
Konzilstheologie insgesamt, das uch ın den anderen hier zugrunde gelegten Konzilsdokumen-
ten un: darüber hinaus vorkommt: vgl G5 22,4 „Ma C'hristus für alle gestorben 1st un: da
ın Wahrheit 11UT 1ne letzte Berufung des Menschen ibt, Cdie göttliche, mussen WwWIr festhalten,
dafß der heilige €15 allen Cdie Möglichkeit anbietet, diesem Österlichen Geheimnis ın einer ott
bekannten Welse verbunden sein‘': vgl uch Cdie kenotische Christologie ın HH 11 Uun: das
folgende 1la AUS 11ım 2,4, wonach der Erlösergott will, „dass alle Menschen selig werden
un: ZuUu!r Frkenntnis der Wahrheit gelangen‘; ZuUu!r heilsuniversalistischen Ausrichtung VOoO  3 Of-
fenbarungs- Uun: besonders Kirchenkonstitution vgl (dazu Kirchschläger, /Zum eil
aller Völker. fIet Verbum als Grundlage für einen UEln Zugang ZUuU!T Bibel, 1: IhPQ 154
173-182) Uun: 16; vgl iumen gentium Cdie der Entstehungsgeschichte der Konstitution
gewidmete Untersuchung VO  3 Wassilowsky miıt dem bezeichnenden Titel Universales Heilssak-
rament Kirche s Anm 9)
Im Sinne einer Identitätsfindung der katholischen Kirche durch Cdie Herausforderung der MOoOoO-
derne interpretier uch Siebenrock Cdie theologische Verinnerlichung der Religionsfreiheit ın
Dignitalis humangde: „ Z;War gibt Clie Kirche mögliche Privilegien ab doch findet 61€E unfer
den Bedingungen der Moderne dadurch YST ihrer wahren Katholizität. DIiese erwelst sich
ın der Anwaltschaft der Kirche für Cdie Würde des Menschen, Cdie Immer ın der Förderung Uun:
Anerkennung anderer Freiheit ihr entscheidendes Ma{fß gewinnt.” (Siebenrock, Theologischer
Kommentar ZUuU!T Erklärung über Cdie religiöse Freiheit S Anm 311, 197)
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39 Dieser kenotisch begründete universale Heilswille ist durchaus ein theologisches Leitmotiv der 
Konzilstheologie insgesamt, das auch in den anderen hier zugrunde gelegten Konzilsdokumen-
ten und darüber hinaus vorkommt: vgl. GS 22,4: „Da Christus für alle gestorben ist und da es 
in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, 
daß der heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott 
bekannten Weise verbunden zu sein“; vgl. auch die kenotische Christologie in DiH 11 und das 
folgende Zitat aus 1 Tim 2,4, wonach der Erlösergott will, „dass alle Menschen selig werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen“; zur heilsuniversalistischen Ausrichtung von Of-
fenbarungs- und besonders Kirchenkonstitution vgl. DV 7 (dazu W. Kirchschläger, Zum Heil 
aller Völker. Dei Verbum als Grundlage für einen neuen Zugang zur Bibel, in: Th PQ 154 [2006] 
173–182) und LG 16; vgl. zu Lumen gentium die der Entstehungsgeschichte der Konstitution 
gewidmete Untersuchung von Wassilowsky mit dem bezeichnenden Titel: Universales Heilssak-
rament Kirche (s. Anm. 9).

40 Im Sinne einer Identitätsfi ndung der katholischen Kirche durch die Herausforderung der Mo-
derne interpretiert auch Siebenrock die theologische Verinnerlichung der Religionsfreiheit in 
Dignitatis humanae: „Zwar gibt die Kirche mögliche Privilegien ab […], doch fi ndet sie unter 
den Bedingungen der Moderne dadurch erst zu ihrer wahren Katholizität. Diese erweist sich 
in der Anwaltschaft  der Kirche für die Würde des Menschen, die immer in der Förderung und 
Anerkennung anderer Freiheit ihr entscheidendes Maß gewinnt.“ (Siebenrock, Th eologischer 
Kommentar zur Erklärung über die religiöse Freiheit [s. Anm. 31], 197).

Vatikanum stattfand, hat aber nicht nur 

das Außenverhältnis von Kirche verän-

dert. Ebenso wichtig ist, dass durch die 

ethischen Impulse von außen auch die 

eigenen theologischen Kommunikations- 

und Reflexionsformen stimuliert wurden. 

Der Herausforderung durch die ethischen 

Gehalte der Moderne verdankt die The-

ologie des Konzils nicht weniger als die 

Wiederentdeckung zentraler Bestandteile 

ihrer eigenen Tradition und ihrer Identi-

tät: die Bedeutung von Schöpfungs- und 

Inkarnationstheologie in Gaudium et spes, 

die Wertschätzung der freien Glaubensent-

scheidung in Dignitatis humanae und das 

Bekenntnis zu einem universalen Heils-

willen Gottes in Nostra aetate, der allen 

Menschen gilt und den eine demütig-ke-

notische Christologie aus dem Geschick 

Jesu selbst herausliest.39

In einer modernisierungstheore-

tischen Deutung ist dem Zweiten Vati-

kanum offenbar eine anspruchsvolle und 

nicht spannungsfreie Synthese aus Moder-

nitätsverarbeitung, Gesellschaftskritik und 

Bewahrung, ja Wiederentdeckung der ei-

genen Identität gelungen.40 Ein bleibendes 

Vermächtnis des Zweiten Vatikanum kann 

in der Vergegenwärtigung dieses komple-

xen und erfolgreichen Identitätsfindungs-

prozesses ausgemacht werden. Auf dem 

Konzil durfte die katholische Kirche die 

– wie es scheint mittlerweile weitgehend 

verschüttete – kollektive Erfahrung ma-

chen, dass eine theologisch verantwortete 

und verarbeitete Öffnung nach außen nicht 

identitätszerstörend, sondern im Gegenteil 

identitätskonstituierend wirkt. Diese Er-

fahrung reflexiv in einer kenotisch ausge-

richteten Theologie einzuholen, bleibt als 

Aufgabenstellung des Konzils der Theolo-

gie unserer Tage aufgetragen.
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